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Niederschrift 

Sitzung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald 

 

Sitzungstermin: Montag, 27.04.2026 

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 

Sitzungsende: 22:00 Uhr 

Raum, Ort: Bürgerschaftssaal des Rathauses, Markt, 17489 Greifswald 

 
Anwesend 
 
Vorsitz 
Prof. Dr. Madeleine Tolani 

 

 
Mitglied 
Dr. Andreas Kerath 

 

Dr. Anke Hahnenkamp 
 

Shady Al-Khouri 
 

Johannes Barsch 
 

Yannick Elias Bauer 
 

Ulf Burmeister ab TOP 6 (öffentlicher Teil) 
Camille Damm 

 

Bernd Fleischmann 
 

Robert Gabel 
 

Yvonne Görs 
 

Torsten Heil ab TOP 8.4 (öffentlicher Teil) 
Hennis Herbst 

 

Tobias Herkules 
 

Axel Hochschild 
 

Katharina Horn 
 

Anja Hübner ab TOP 4 (öffentlicher Teil) 
Jörg König 

 

Nikolaus Kramer 
 

Jörg-Uwe Krüger 
 

Franziska Leesch 
 

Jürgen Liedtke 
 

Dr. Thomas Meyer 
 

Marian Alfred Moscinski 
 

Prof. Dr. Markus Münzenberg 
 

Gerd-Martin Rappen 
 

Stephan J. Reuken bis TOP 8.39 (öffentlicher Teil) 
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Susanne Schmidt 
 

Lea Alexandra Siewert 
 

Sophie Tieding 
 

Dr. Jörg Valentin bis TOP 8.35 (öffentlicher Teil) 
Erik von Malottki 

 

Prof. Dr. Felix von Podewils 
 

Luis Weber ab TOP 8.9 (öffentlicher Teil) 
Andreas Winter 

 

Kira Wisnewski 
 

Dr. Monique Wölk 
 

Grit Wuschek bis TOP 9 (öffentlicher Teil) 
Ingo Ziola 

 

 
Protokollführung 
Sarah Wiesenberg 

 

 
 
Abwesend 
 
Mitglied 
Stephan Bucars entschuldigt 
Tobias Gehrke entschuldigt 
Antonia Linea Huhn entschuldigt 
Dr. Mignon Schwenke entschuldigt 
 
 
 
Verwaltung 

Dr. Stefan Fassbinder Oberbürgermeister, Dezernent für Innere Verwaltung, 
Bildung, Kultur und Sport 

Achim Lerm Dezernent für Bauwesen, Umwelt, Bürgerservice und 
Brandschutz, 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters 

Tobias Schreiber Rechtsamt, 2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
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Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit 

der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
  

 

2 Feststellung von Änderungsbedarf zur Tagesordnung 
  

 

3 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.03.2026 
  

 

4 Fragen, Vorschläge und Anregungen der 
Einwohner/Einwohnerinnen 
  

 

5 Mitteilungen des Oberbürgermeisters über Beschlüsse des 
Hauptausschusses und wichtige Angelegenheiten der Stadt 
  

 

6 Mitteilungen der Präsidentin unter anderem über 
nichtöffentlich gefasste Beschlüsse nach § 31 (3) der 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern 
  

 

7 Beschlusskontrolle 
  

 

8 Beratung der Beschlussvorlagen 
  

 

8.1 Besetzungen und Zuteilungen 
  

 

8.2 Rufbus für den Ortsteil Riems 
Marion Heinrich, Antragsberechtigt für die Ortsteilvertretung  
 

BV-P-ö/08/0204 

8.2.1 Stellungnahme der Verwaltung vom 09.04.2026 - Rufbus für 
den Ortsteil Riems (BV-P-ö/08/0204) 
  

BV-P-ö/08/0204-01 

8.3 Erstellung einer interaktiven Stadtkarte mit Informationen 
zum Zustand und zu den Zuständigkeiten von Straßen und 
Wegen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
Marian Alfred Moscinski, Antragsberechtigt für die Ortsteilvertretung  
 

BV-P-ö/08/0199-01 

8.4 Prüfauftrag zur Anpassung der Straßenreinigungssatzung 
bei Extremwetterlagen 
Marcus Wiederhöft, Antragsberechtigt für die Ortsteilvertretung  
 

BV-P-ö/08/0205-01 

8.5 Prüfauftrag zur Änderung der Satzung über die 
Sondernutzung an öffentlich-rechtlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen hinsichtlich öffentlicher Wahlwerbung in 
denkmalgeschützten Bereichen 
Heino Förste, Antragsberechtigt für die Ortsteilvertretung  
 

BV-P-ö/08/0202-03 

8.6 1000 Bäume für Schönwalde! 
Marian Alfred Moscinski, Antragsberechtigt für die Ortsteilvertretung 
 
zurückgezogen  
 

BV-P-ö/08/0219-01 

8.7 Hundeauslaufgebiet im Ortsteil Schönwalde I 
AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft  
 

BV-P-ö/08/0195-01 

8.8 Greifswald sicher & mobil: Ergänzung der bestehenden 
Tempo-30-Zonen 
Fraktion Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI  
 

BV-P-ö/08/0214-01 
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8.8.1 Änderungsantrag zu: Greifswald sicher & mobil: Ergänzung 
der bestehenden Tempo-30-Zonen 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0214-01 
Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke  
 

BV-P-ö/08/0214-02 

8.9 Neufassung der Satzung des Frauenbeirats 
  

BV-V/08/0258-01 

8.9.1 Änderungsantrag zu: 
Neufassung der Satzung des Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258 
AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft  
 

BV-V/08/0258-02 

8.9.2 Änderungsantrag: Neufassung der Satzung des 
Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258 
Fraktion "Gemeinsam für Greifswald"  
 

BV-V/08/0258-03 

8.10 Neufassung der Satzung des Seniorenbeirats der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
  

BV-V/08/0273 

8.10.1 Änderungsantrag zu: 
Neufassung der Satzung des Seniorenbeirats der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0273 
AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft  
 

BV-V/08/0273-01 

8.11 Mitgliedschaft im Verein Industrieparkentwicklung Lubmin 
e.V. 
neue Version am 23.04.2026  
 

BV-V/08/0288-01 

8.12 Unterstützung der Weiterentwicklung eines gesicherten 
Energiestandortes Lubmin 
Bürgerschaftsfraktion Christlich Demokratische Konservative, 
interfraktionell angestrebt  
 

BV-P-ö/08/0203 

8.12.1 Änderungsantrag zu: Unterstützung der Weiterentwicklung 
eines gesicherten Energiestandortes Lubmin 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0203 
CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald  
 

BV-P-ö/08/0203-01 

8.13 Spendenannahme Förderverein Stadtbibliothek Greifswald 
e.V. 
  

BV-V/08/0267 

8.14 Straßenbenennung im Bebauungsplan Nr.113 KAW-
Gelände Süd-Ost 
  

BV-V/08/0285 

8.15 Konkretisierender Beschluss zur Aufnahme von 
Verhandlungen mit der Gemeinde Neuenkirchen zum 
Abschluss eines Gebietsänderungsvertrages 
  

BV-V/08/0246 

8.16 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Strand- und 
Badeordnung an der Badestelle Eldena in Greifswald 
neue Version am 23.04.2026  
 

BV-V/08/0262-01 

8.17 4. Änderungssatzung über die Gewährung von 
Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit 
Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald 
  

BV-V/08/0270 
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8.18 Qualifizierter Mietspiegel 
  

BV-V/08/0261-02 

8.19 Bebauungsplan Nr. 76.1 – Campingplatz am 
Kleinbahndamm, 1. Teilbereich –, 
Satzungsbeschluss 
  

BV-V/08/0269 

8.20 Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags durch die 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald an die 
Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH 
  

BV-V/08/0276 

8.21 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 2020 
des Städtebaulichen Sondervermögens Innenstadt/ 
Fleischervorstadt (SSV 161) 
Torsten Heil, Antragsberechtigt für den Fachausschuss  
 

BV-P-ö/08/0206-01 

8.22 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches Sondervermögen 
"161 - Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“ 
  

BV-V/08/0277 

8.23 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 2020 
des Städtebaulichen Sondervermögens SOS – 
Fleischervorstadt (SSV 162) 
Torsten Heil, Antragsberechtigt für den Fachausschuss  
 

BV-P-ö/08/0207-01 

8.24 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches Sondervermögen 
"162 -SOS Fleischervorstadt" 
  

BV-V/08/0278 

8.25 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 2020 
des Städtebaulichen Sondervermögens Stadtumbau Ost – 
Schönwalde I (SSV 193) 
Torsten Heil, Antragsberechtigt für den Fachausschuss  
 

BV-P-ö/08/0209-01 

8.26 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches Sondervermögen 
"193 - Stadtumbau Ost - Schönwalde l" 
  

BV-V/08/0279 

8.27 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 2020 
des Städtebaulichen Sondervermögens Wieck- Ortskern 
(SSV 192) 
Torsten Heil, Antragsberechtigt für den Fachausschuss  
 

BV-P-ö/08/0208-02 

8.28 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches Sondervermögen 
"192 - Wieck Ortskern" 
  

BV-V/08/0280 

8.29 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 2020 
des Städtebaulichen Sondervermögens SOS – Schönwalde 
II (SSV 199) 
Torsten Heil, Antragsberechtigt für den Fachausschuss  
 

BV-P-ö/08/0212-01 

8.30 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches Sondervermögen 
„199 - Schönwalde ll - SOS“ 
  

BV-V/08/0281 

8.31 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 2020 
des Städtebaulichen Sondervermögens SUB – Schönwalde 
II (SSV 198) 
Torsten Heil, Antragsberechtigt für den Fachausschuss  
 

BV-P-ö/08/0211-01 

8.32 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches Sondervermögen 
„198 – Schönwalde ll - SUB" 
  
 

BV-V/08/0282 
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8.33 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses  2020 
des Städtebaulichen Sondervermögens Stadtumbau Ost – 
Ostseeviertel Parkseite (SSV 194) 
Torsten Heil, Antragsberechtigt für den Fachausschuss  
 

BV-P-ö/08/0210-01 

8.34 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches Sondervermögen 
„194 – Ostseeviertel/Parkseite – SUB“ 
  

BV-V/08/0283 

8.35 Prüfauftrag zur besseren Nutzung bestehender Gebäude 
und Flächen sowie für Neubauvorhaben im Wohnungsbau 
Bürgerschaftsfraktion Christlich Demokratische Konservative 
 
neue Version am 27.04.2026  
 

BV-P-ö/08/0186-02 

8.36 Schutz der Trinkwasserversorgung 
Bürgerschaftsfraktion Christlich Demokratisch Konservative  
 

BV-P-ö/08/0198 

8.37 Mehr Handlungsfreiheit für Kommunen bei 
Alkoholverbotszonen 
CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald  
 

BV-P-ö/08/0200-01 

8.38 Maßnahmenkonzept gegen illegale Graffiti und 
Beschmierungen 
Bürgerschaftsfraktion Christlich Demokratische Konservative  
 

BV-P-ö/08/0213 

8.39 Verbesserung der Schulwegsicherung im Bereich 
Friedrichshagen 
Bürgerschaftsfraktion Christlich Demokratische Konservative  
 

BV-P-ö/08/0215-01 

8.39.1 Änderungsantrag zu: Verbesserung der Schulwegsicherung 
im Bereich Friedrichshagen 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0215 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 

BV-P-ö/08/0215-02 

8.40 Verzicht auf Haushaltsvorbehalt bei 
Leistungsvereinbarungen 
Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke 
 
neue Version am 27.04.2026  
 

BV-P-ö/08/0216-03 

8.40.1 Stellungnahme der Verwaltung vom 17.04.2026 - Verzicht 
auf Haushaltsvorbehalt bei Leistungsvereinbarungen (BV-P-
ö/08/0216-01) 
  

BV-P-ö/08/0216-02 

8.41 KuS-Angebot für Eltern im Wechselmodell erweitern 
Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke 
 
neue Version am 27.04.2026 - finanzielle Auswirkungen ergänzt  
 

BV-P-ö/08/0217-02 

8.41.1 Stellungnahme der Verwaltung vom 16.04.2026 - KuS-
Angebot für Eltern im Wechselmodell erweitern (BV-P-
ö/08/0217) 
  

BV-P-ö/08/0217-01 

8.42 Unterstützung des Tierschutzbundes für Bau eines neuen 
Katzenheims 
Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke  
 

BV-P-ö/08/0218-01 

8.43 Änderung der Hauptsatzung (§ 7 Abs. 2) 
Bürgerschaftsfraktion Christlich Demokratische Konservative 
 
neue Version am 24.04.2026  
 

BV-P-ö/08/0220-01 
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8.44 Prüfauftrag zu einem Entlastungspaket für die Greifswalder 
Wirtschaft 
CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald 
 
neue Version am 27.04.2026 - finanzielle Auswirkungen ergänzt  
 

BV-P-ö/08/0221-03 

8.44.1 Stellungnahme der Verwaltung vom 22.04.2026 - 
Entlastungspaket für die Greifswalder Wirtschaft (BV-P-
ö/08/0221) 
  

BV-P-ö/08/0221-01 

8.45 Teilnahme am Projektaufruf 2026 für das Bundesprogramm 
"Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den 
Klimawandel" für das Vorhaben "Umgestaltung des 
Rosengartens" 
  

BV-V/08/0294 

8.46 Überplanmäßige Auszahlung für Carport/Überdachung der 
Geräte der Berufsfeuerwehr 
  

BV-V/08/0292 

9 Vorschläge, Anregungen und Fragen der Mitglieder der 
Bürgerschaft 
  

 

10 Ende der Sitzung 
  

 

 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit 

der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
  

 

2 Feststellung von Änderungsbedarf zur Tagesordnung 
  

 

3 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.12.2025 
  

 

4 Mitteilungen des Oberbürgermeisters über Beschlüsse des 
Hauptausschusses und wichtige Angelegenheiten der Stadt 
  

 

5 Mitteilungen der Präsidentin 
  

 

6 Beschlusskontrolle 
  

 

7 Beratung der Beschlussvorlagen 
  

 

7.1 Erteilung einer Aussagegenehmigung für den 
Oberbürgermeister, Herrn Dr. Fassbinder, im Strafverfahren 
gemäß Ladung des Amtsgerichts Greifswald zum Termin am 
21.07.2026 
  

BV-V/08/0289 

7.2 Veräußerung eines Grundstücks an der Ladebower 
Chaussee/an Neuenkirchen 
  

BV-V/08/0266 

8 Vorschläge, Anregungen und Fragen der Mitglieder der 
Bürgerschaft 
  

 

9 Ende der Sitzung 
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Protokoll 
 
Öffentliche Sitzung 
 
 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der 
Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und 
der Beschlussfähigkeit 

 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft  
. eröffnet die öffentliche Sitzung.  
. stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.  
. gibt einige Hinweise zum Livestream, zur Speicherung der Aufnahme, zur Möglichkeit des 
Widerspruchs der eigenen Aufnahme, zur Löschung sowie zum Verbot der Replizierung. 
Einen Widerspruch gegen die eigene Aufnahme gibt es auf Nachfrage nicht. 
. informiert über die anwesenden Medienvertretenden. 
 
 
 
 
 

2 Feststellung von Änderungsbedarf zur Tagesordnung  

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft  
. ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
. informiert über 
 
eine zurückgezogene Beschlussvorlage 
 

- TOP 8.6 „1000 Bäume für Schönwalde!“ (BV-P-ö/08/0219-01) 
 
neue Versionen zu Beschlussvorlagen 
 

- zu TOP 8.11 „Mitgliedschaft im Verein Industrieparkentwicklung Lubmin e.V.“ (BV-
V/08/0288-01) 

 
- zu TOP 8.16 „2. Änderungssatzung zur Satzung über die Strand- und Badeordnung 

an der Badestelle Eldena in Greifswald“ (BV-V/08/0262-01) 
 

- zu TOP 8.35 „Prüfauftrag zur besseren Nutzung bestehender Gebäude und Flächen 
sowie für Neubauvorhaben im Wohnungsbau“ (BV-P-ö/08/0186-02) 
 

- zu TOP 8.40 „Verzicht auf Haushaltsvorbehalt bei Leistungsvereinbarungen“ (BV-P-
ö/08/0216-03) 
 

- zu TOP 8.41 „KuS-Angebot für Eltern im Wechselmodell erweitern“ (BV-P-ö/08/0217-
02) 
 

- zu TOP 8.43 „Änderung der Hauptsatzung (§ 7 Abs. 2)“ (BV-P-ö/08/0220-01) 
 

- zu TOP 8.44 „Prüfauftrag zu einem Entlastungspaket für die Greifswalder Wirtschaft“ 
(BV-P-ö/08/0221-03) 

 
nachträglich eingegangene Änderungsanträge 



 
 

 

Sitzung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 27.04.2026  
Seite: 9/62 

 

 
- zu TOP 8.8 „Änderungsantrag zu: Greifswald sicher & mobil: Ergänzung der 

bestehenden Tempo-30-Zonen Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0214-01“ (BV-P-
ö/08/0214-02) der Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke  
 

- zu TOP 8.9 „Änderungsantrag zu: Neufassung der Satzung des Frauenbeirats Antrag 
zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-02) der AfD-Fraktion in der Greifswalder 
Bürgerschaft  
 

- zu TOP 8.9 „Änderungsantrag: Neufassung der Satzung des Frauenbeirats Antrag 
zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-03) der Fraktion "Gemeinsam für 
Greifswald"  
 

- zu TOP 8.10 „Änderungsantrag zu: Neufassung der Satzung des Seniorenbeirats der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald Antrag zur Vorlage BV-V/08/0273“ (BV-
V/08/0273-01) der AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft  
 

- zu TOP 8.12 „Änderungsantrag zu: Unterstützung der Weiterentwicklung eines 
gesicherten Energiestandortes Lubmin Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0203“ (BV-P-
ö/08/0203-01) der CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald  
 

- zu TOP 8.39 „Änderungsantrag zu: Verbesserung der Schulwegsicherung im Bereich 
Friedrichshagen Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0215“ (BV-P-ö/08/0215-02) der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

 
nachträglich eingegangene Stellungnahmen der Verwaltung 
 

- zu TOP 8.41 „Stellungnahme der Verwaltung vom 16.04.2026 - KuS-Angebot für 
Eltern im Wechselmodell erweitern (BV-P-ö/08/0217)“ (BV-P-ö/08/0217-01) 

 
- zu TOP 8.44 „Stellungnahme der Verwaltung vom 22.04.2026 - Entlastungspaket für 

die Greifswalder Wirtschaft (BV-P-ö/08/0221)“ (BV-P-ö/08/0221-01) 
 
nachträglich eingegangene Beschlussvorlagen 
 

- „Teilnahme am Projektaufruf 2026 für das Bundesprogramm "Anpassung urbaner 
und ländlicher Räume an den Klimawandel" für das Vorhaben ‚Umgestaltung des 
Rosengartens‘“ (BV-V/08/0294) 
→ Einordnungsvorschlag: als TOP 8.45 
 

- „Überplanmäßige Auszahlung für Carport/Überdachung der Geräte der 
Berufsfeuerwehr“ (BV-V/08/0292) 
→ Einordnungsvorschlag: als TOP 8.46 

 
. teilt mit, dass sich das Präsidium auf eine verbundene Aussprache zu den 
Tagesordnungspunkten  

- 8.11 bis 8.12 
- 8.21 bis 8.34 

verständigt habe.  
. bittet um Begründing der Dringlichkeit der nachträglich eingegangenen Vorlagen.  
 
Herr Lerm 
. begründet die Dringlichkeiten für die Beschlussvorlagen „Teilnahme am Projektaufruf 2026 
für das Bundesprogramm "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel" 
für das Vorhaben ‚Umgestaltung des Rosengartens‘“ (BV-V/08/0294) und „Überplanmäßige 
Auszahlung für Carport/Überdachung der Geräte der Berufsfeuerwehr“ (BV-V/08/0292). 
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Die Präsidentin der Bürgerschaft  
. lässt über die Aufnahme der Beschlussvorlage „Teilnahme am Projektaufruf 2026 für das 
Bundesprogramm "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel" für das 
Vorhaben ‚Umgestaltung des Rosengartens‘“ (BV-V/08/0294) in die Tagesordnung 
abstimmen:  
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

35 0 0 

 
. lässt über die Aufnahme der Beschlussvorlage „Überplanmäßige Auszahlung für 
Carport/Überdachung der Geräte der Berufsfeuerwehr“ (BV-V/08/0292) in die Tagesordnung 
abstimmen: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

35 0 0 

 
Die Einordnung der Vorlagen erfolgt wie vorgeschlagen.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die geänderte Tagesordnung abstimmen. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

35 0 0 

 
 
 
 

3 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.03.2026  

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Es gibt keinen Änderungsbedarf. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Niederschrift abstimmen. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

32 1 2 

 
 
 
 

4 Fragen, Vorschläge und Anregungen der 
Einwohner/Einwohnerinnen 

 

 
Herr Lohmeyer 
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. stellt die Problematik der Floating Houses am Holzteich vor. Hier seien im September des 
letzten Jahres zwei Floating Houses aufgestellt worden, obwohl der Bebauungsplan und der 
Flächennutzungsplan dies nicht vorsehen. Mit der Zeit seien eigenhändig Strom- und 
Wasseranschlüsse seitens der Eigentümer vorgenommen worden. Es gebe viele 
Anwohnende und Bootsbesitzende, die sich über diese Aktion beschweren.  
. trägt folgende Fragen dazu vor:  

1. Warum liegen die 2 Floating Houses aktuell noch immer im Holzteich? 
2. Bis wann könne mit einer sichtbaren Lösung (Wegschaffung der Floating Houses) 

gerechnet werden? 
3. Was sei bisher im Verfahren passiert und was werden die nächsten Schritte sein? 

 
Frau Hübner nimmt an der Sitzung teil.  
 
Herr Lerm 
. sagt, dass die Fragen nur oberflächlich beantwortet werden könnten, da es sich hierbei um 
ein baurechtliches Verfahren gegen die Eigentümer der Floating Houses handele.  
Die Verwaltung sei mit Bekanntwerden des Anliegens tätig geworden, indem ein 
bauordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet worden und die zwischenzeitlich 
vorgenommenen Anschlüsse stillgelegt worden seien. Grundsätzlich sei die Verwaltung dazu 
angehalten, zunächst das mildere Mittel auszuschöpfen, bevor härtere Maßnahmen 
vollzogen werden können.  
. bittet um Verständnis, dass in der Öffentlichkeit keine näheren oder personenbezogenen 
Informationen genannt werden können.  
. betont, dass keine Gefahr für Leib und Leben vorliege, sodass die Verwaltung dem 
üblichen Verfahren nachkomme. 
 
Herr Krafczyk 
. regt an, dem Künstler Holger Biege die Ehrenbürgerschaft zu verleihen.  
 
Herr Putensen 
. ergänzt zur Anregung von Herrn Krafczyk, dass Holger Biege einer der wenigen 
Greifswalder Künstler sei, der weit bekannt sei.  
 
 
 
 
 

5 Mitteilungen des Oberbürgermeisters über Beschlüsse 
des Hauptausschusses und wichtige Angelegenheiten 
der Stadt 

 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Der Oberbürgermeister  
. informiert über die nichtöffentlichen Beschlüsse der letzten Sitzung des Hauptausschusses. 
Die Übersicht wird als Anlage dem Tagesordnungspunkt beigefügt. 
. teilt mit, dass in diesem Jahr das außergewöhnliche Engagement des Blasorchesters 
Greifswald e.V. mit der Verleihung der Rubonowmedaille geehrt werde. Seit über 50 Jahren 
bereichere der Verein das kulturelle Leben der Stadt, verbinde Generationen und trage mit 
seinen Auftritten den Namen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald weit über die 
Stadtgrenzen hinaus.  
 
Herr Lerm 
. berichtet, dass der Projektantrag zur Sanierung kommunaler Sportstätten in voller Höhe 
berücksichtigt worden sei. Damit erhalte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine 
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Summe in Höhe von über 8 Mio. EUR für die Sanierung des Volksstadions.  
Innerhalb der nächsten zwei Wochen werde sich die Verwaltung mit dem Fördermittelgeber 
zum weiteren Verfahren austauschen und prüfen, wie die notwendigen Eigenmittel 
aufgebracht werden könnten.  
In den kommenden Sitzungen der Fachausschüsse werde fortlaufend informiert.  
 
 
 
Anlage 1 Beschlussliste der nichtöffentlichen Beschlüsse der Sondersitzung des 

Hauptausschusses vom 25.02.2026 und der Sitzung des 
Hauptausschusses vom 13.04.2026 öffentlich 

 
 
 
 

6 Mitteilungen der Präsidentin unter anderem über 
nichtöffentlich gefasste Beschlüsse nach § 31 (3) der 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern 

 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft  
. ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
. informiert, dass in der letzten Sitzung der Bürgerschaft keine nichtöffentlichen Beschlüsse 
gefasst worden seien.  
. berichtet, dass die Universitäts- und Hansestadt Greifswald als Energiekommune des 
Jahres 2025 ausgezeichnet worden sei und bedankt sich bei allen Beteiligten.  
. begrüßt die Fördermittel für die Modernisierung des Volksstadions.  
. teilt mit, dass im Mai u. a. der Stadtempfang sowie der Nordische Klang und im Juni die 
Bachwoche, die Fête de la Musique sowie der Klostermarkt stattfinden werden.  
. weist darauf hin, dass in der Ortsteilvertretung Wieck und Ladebow die Neuwahl des 
Vorsitzes stattgefunden habe und Herr Heino Förste als Nachfolger von Herrn Bernd 
Lieschefsky gewählt worden sei.  
. freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.  
. verabschiedet im Namen der Bürgerschaft den Leiter des Eigenbetriebs Seesportzentrum 
Greif, Herrn Friedrich Fichte und wünscht ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute. 
Aufgrund der bisher fehlenden Nachfolge sei derzeit der Oberbürgermeister qua seines 
Amtes Leiter des Eigenbetriebes.  
 
Herr Burmeister nimmt an der Sitzung teil.  
 
 
 
 
 

7 Beschlusskontrolle  

 
keine Anmerkungen 
 
 
 
 
 

8 Beratung der Beschlussvorlagen  
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8.1 Besetzungen und Zuteilungen  

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft  
. ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
. informiert gem. § 11 der Geschäftsordnung der Bürgerschaft der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald über folgende Veränderungen zu den bereits mitgeteilten 
Besetzungen: 
 
Aufsichtsrats der Witeno GmbH 
Durch die Fraktionen seien Hennis Herbst, Michael Hahn, Andreas Winter und Katja Wolter 
als Mitglieder benannt worden. 
 
Ortsteilvertretung Eldena  
Dr. Andreas Kerath habe Dr. Cornelia Wolf-Körnert als Mitglied ersetzt. 
 
Ortsteilvertretung Innenstadt 
Statt Marcel Neuhaus sei nun Paul Schakau Mitglied. 
 
Ortsteilvertretung Friedrichshagen 
Andreas Bull ersetze Ingo Ziola als Mitglied. 
 
Außerdem seien noch einige Stellvertretungen umbesetzt worden. Die genannten 
Veränderungen seien bereits im Informationssystem eingearbeitet und können dort 
eingesehen werden. 
 
 
 
 
 

8.2 Rufbus für den Ortsteil Riems BV-P-ö/08/0204 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Herbst 
. teilt mit, dass das Thema seit Jahren sehr wichtig für die Ortsteilvertretung sei. Frau 
Heinrich habe mitgeteilt, dass sie, zusammen mit den Mitgliedern der Ortsteilvertretung, 
zunächst die Stellungnahme der Verwaltung beraten wolle.  
. stellt daher den Geschäftsordnungsantrag auf Verweis der Beschlussvorlage in die 
Ortsteilvertretungen.  
 
Es gibt keine Gegenrede.  
 
Ergebnis: 
 
zurückverwiesen in die Ortsteilvertretung  
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8.2.1 Stellungnahme der Verwaltung vom 09.04.2026 - Rufbus 
für den Ortsteil Riems (BV-P-ö/08/0204) BV-P-ö/08/0204-01 

 
behandelt unter TOP 8.2 
 
Ergebnis: 
 
zurückverwiesen in die Ortsteilvertretung  
 
 
 

8.3 Erstellung einer interaktiven Stadtkarte mit Informationen 
zum Zustand und zu den Zuständigkeiten von Straßen 
und Wegen in der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald 

BV-P-ö/08/0199-01 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Schreiber 
. weist darauf hin, dass das Antragsrecht der Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen auf den 
Ortsteil beschränkt sei. Die Beschlussvorlage „1000 Bäume für Schönwalde!“ beispielsweise 
betreffe ebenso einen anderen Ortsteil.  
Auch bei dieser Beschlussvorlage sei das Antragsrecht beschränkt und daher aus Sicht des 
Rechtsamtes in dieser Form nicht zulässig. Die Beantragung einer interaktiven Stadtkarte 
könne allein für einen Ortsteil erfolgen. Allerdings könnten Mitglieder der Bürgerschaft oder 
Fraktionen den Antrag übernehmen und demzufolge auch heute behandeln.  
. geht kurz auf die Beschlussvorlagen unter TOP 8.4 „Prüfauftrag zur Anpassung der 
Straßenreinigungssatzung bei Extremwetterlagen“ (BV-P-ö/08/0205-01) und TOP 8.5 
„Prüfauftrag zur Änderung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlich-rechtlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen hinsichtlich öffentlicher Wahlwerbung in denkmalgeschützten 
Bereichen“ (BV-P-ö/08/0202-03) ein und informiert, dass das Antragsrecht hier nicht 
eingeschränkt sei, da die Satzungen für das gesamte Stadtgebiet nur einheitlich erfolgen 
können.  
 
Herr Moscinski  
. zieht die Beschlussvorlage zurück.  
 
Ergebnis: 
 
zurückgezogen 
 
 
 

8.4 Prüfauftrag zur Anpassung der 
Straßenreinigungssatzung bei Extremwetterlagen BV-P-ö/08/0205-01 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Heil nimmt an der Sitzung teil.  
 
Herr Wiederhöft, Vorsitzender der Ortsteilvertretung Schönwalde II und Groß Schönwalde, 
bringt die Beschlussvorlage ein.  
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Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Frau Dr. Wölk, Herr von Malottki und Herr Krüger ihre Stimme 
nicht abgegeben. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beauftragt den 
Oberbürgermeister zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Straßenreinigungssatzung der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald hinsichtlich der Winterdienstregelungen auf 
Gehwegen bei Extremwetterlagen angepasst werden muss. 
 
Insbesondere soll geprüft werden: 

1. Die Aufnahme einer Regelung, die dem Oberbürgermeister bei klimatischen 
Ausnahmesituationen (insbesondere Eisregen) die Erteilung von befristeten 
Sondergenehmigungen zum Einsatz von Streusalzgemischen auf Gehwegen 
ermöglicht. 
 

2. Die Definition von Kriterien, unter denen solche Ausnahmegenehmigungen erteilt 
werden können, unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und des 
Umweltschutzes. 
 

3. Die rechtliche Zulässigkeit einer solchen Regelung unter Beachtung des Straßen- 
und Wegerechts Mecklenburg-Vorpommern sowie umweltrechtlicher Vorgaben. 
 

4. Die mögliche Beschränkung der Ausnahmeregelung auf besonders gefährdete 
Gehwegabschnitte (z. B. Treppen, Rampen, starkes Gefälle). 
 

Das Prüfergebnis ist der Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 29.06.2026 vorzulegen. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

26 7 2 

 
 
 
 

8.5 Prüfauftrag zur Änderung der Satzung über die 
Sondernutzung an öffentlich-rechtlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen hinsichtlich öffentlicher Wahlwerbung in 
denkmalgeschützten Bereichen 

BV-P-ö/08/0202-03 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Förste, Vorsitzender der Ortsteilvertretung Wieck und Ladebow, bringt die 
Beschlussvorlage ein.  
 
Frau Horn 
. sagt, dass die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Vorlage nicht unterstützen werde 
und weist auf die in den vergangenen Jahren beschlossenen, bereits strengeren Regeln für 
Wahlplakatierung hin. Aus ihrer Sicht sei es sehr wichtig, dass die Bevölkerung auf Wahlen 
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aufmerksam gemacht werde. Die Zeiträume für die Plakatierung seien begrenzt und in 
diesen Zeitspannen sei es wichtig, dass die politische Meinungsbildung ermöglicht werde.  
 
Frau Wuschek 
. bittet um Zustimmung zu dieser Beschlussvorlage. Der Ortsteil Wieck diene dem Tourismus 
und sei ein wichtiges Aushängeschild für Greifswald. Aus diesem Grund sollte in den 
denkmalgeschützten Bereichen auf eine Plakatierung verzichtet werden.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beauftragt die Verwaltung zu 
prüfen, ob die Satzung über die Sondernutzung an öffentlich-rechtlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen, insbesondere § 5d Absatz 1d, dahingehend geändert werden kann, dass 
Gebiete der Stadt, die einem besonderen denkmalpflegerischen Schutz unterliegen, von 
öffentlicher Wahlwerbung (Plakatwerbung) ausgenommen werden können und mit den 
anderen Gebieten, wo Plakatwerbung verboten ist, gleichgestellt werden. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

17 20 1 

 
 
Anlage 1 DZ Ladebow Geltungsbereich öffentlich 

 
 
Anlage 2 DZ Riemserort Geltungsbereich öffentlich 

 
 
 
 

8.6 1000 Bäume für Schönwalde! BV-P-ö/08/0219-01 
 
 
 
Ergebnis: 
 
zurückgezogen 
 
 
 

8.7 Hundeauslaufgebiet im Ortsteil Schönwalde I BV-P-ö/08/0195-01 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Lerm 
. berichtet, dass die Verwaltung eine geeignete Stelle für eine Hundeauslauffläche gefunden 
habe und diese auch demnächst entwickeln werde.  
 
Herr Herbst 
. informiert, dass die Stellungnahme der Verwaltung bereits in der Sitzung der 
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Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt vorgestellt worden sei und die Mitglieder der 
Ortsteilvertretung dann die Vorlage im Ergebnis abgelehnt haben.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Heil teilt Herr Lerm mit, dass im Ostseeviertel über eine Fläche für 
Blindenhunde nachgedacht werde. In Schönwalde I habe sich die Verwaltung für das alte 
Gelände der Kindertagesstätte „Friedrich Wolf“ entschieden. Dieses sei vollständig 
eingezäunt, naturbelassen und Sitzmöglichkeiten und Abfallbehälter seien vorhanden. In den 
nächsten Jahren solle hier die Stadtteilwerkstatt entstehen, jedoch aufgrund der derzeitigen 
Haushaltslage sei ungewiss, wann mit dem Projekt begonnen werden könne, sodass es 
vorerst zur Verfügung stehe.  
 
Herr Kramer 
. zieht die Beschlussvorlage aufgrund der laufenden Umsetzung zurück. 
 
Ergebnis: 
 
zurückgezogen 
 
 
 

8.8 Greifswald sicher & mobil: Ergänzung der bestehenden 
Tempo-30-Zonen BV-P-ö/08/0214-01 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Gabel  
. bringt die Beschlussvorlage ein.  
. teilt mit, dass der Änderungsantrag „Änderungsantrag zu: Greifswald sicher & mobil: 
Ergänzung der bestehenden Tempo-30-Zonen 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0214-01“ (BV-P-ö/08/0214-02) der Bürgerschaftsfraktion 
SPD/Die Linke übernommen werde. 
 
Herr Barsch 
. bringt den Änderungsantrag „Änderungsantrag zu: Greifswald sicher & mobil: Ergänzung 
der bestehenden Tempo-30-Zonen 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0214-01“ (BV-P-ö/08/0214-02) der Bürgerschaftsfraktion 
SPD/Die Linke ein.  
 
Herr Heil 
. informiert, dass die CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald die Beschlussvorlage ablehnen 
werde. Gute Absichten ersetzen keine Verkehrspolitik.  
. regt an, dass sich die Fraktionen außerhalb der Bürgerschaft zusammensetzen und 
gemeinsam ein gutes Verkehrskonzept auf den Weg bringen.  
An sensiblen Orten, wie Schulen oder Wohngebieten, sei die Geschwindigkeitsreduzierung 
sinnvoll, jedoch nicht für das gesamte Stadtgebiet.  
Der Antrag sei nicht zielführend und binde nur Ressourcen innerhalb der Verwaltung. 
 
Frau Siewert 
. kritisiert die Vorlage in satirischer Absicht hinsichtlich ihrer positiven Auswirkungen auf 
Lärmreduzierung und Verkehrssicherheit.  
 
Herr Dr. Valentin 
. fragt nach der Einschätzung der Verwaltung zu dieser Beschlussvorlage sowie nach den 
finanziellen Auswirkungen des Änderungsantrages. 
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Herr Lerm 
. antwortet, dass die Verwaltung dafür Personalressourcen, Fahrbahnmarkierungen und 
Straßenbeschilderung einsetzen müsse, deren Umfang derzeit noch nicht bekannt sei. Die 
Verwaltung habe bereits Geschwindigkeitsbegrenzungen – insbesondere vor Schulen und 
Kindertagesstätten – eingerichtet. 
 
Herr König 
. weist darauf hin, dass die Verkehrspolitik in Greifswald die Unfallzahlen und damit auch die 
gesellschaftlichen Kosten für beispielsweise die medizinische und polizeiliche Versorgung 
beeinflusse.  
. macht darauf aufmerksam, dass der Landkreis dieser Thematik offen gegenüberstehe, 
zumal Greifswald viel dichter befahren sei.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die geänderte Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt, 
 
1 Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, ob auf Grund der novellierten StVO weitere 
Tempo-30-Zonen oder -Abschnitte im Gemeindegebiet in Frage kommen, und 
entsprechende Vorschläge der Bürgerschaft vorzulegen. 
 
Dabei sind insbesondere Anregungen und Vorschläge der Bürger*innen aus der 
Vergangenheit, die auf Grund der alten Rechtslage abgelehnt wurden, erneut zu prüfen. 
 
Beschlusskontrolle: Sitzung der Bürgerschaft am 21.09.2026 
 
1 vom Einbringer übernommener Änderungsantrag der Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke  
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

16 19 3 

 
 
 
 

8.8.1 Änderungsantrag zu: Greifswald sicher & mobil: 
Ergänzung der bestehenden Tempo-30-Zonen 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0214-01 

BV-P-ö/08/0214-02 

 
behandelt unter TOP 8.8. 
 
Beschluss: 
 
Die Beschlussvorlage wird wie folgt abgeändert: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, ob auf Grund der novellierten StVO weitere 
Tempo-30-Zonen oder -Abschnitte im Gemeindegebiet in Frage kommen, und 
entsprechende Vorschläge der Bürgerschaft vorzulegen. 
 
Dabei sind insbesondere Anregungen und Vorschläge der Bürger*innen aus der 
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Vergangenheit, die auf Grund der alten Rechtslage abgelehnt wurden, erneut zu prüfen. 
 
Ergebnis: 
 
Änderungsantrag vom Einbringer übernommen 
 
 
 

8.9 Neufassung der Satzung des Frauenbeirats BV-V/08/0258-01 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft  
. ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
. informiert, dass der Änderungsantrag „Änderungsantrag: Neufassung der Satzung des 
Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-03) der Fraktion "Gemeinsam für 
Greifswald" weitergehender sei und daher zuerst abgestimmt werde.  
 
Herr Schreiber 
. geht auf den Änderungsantrag „Änderungsantrag zu: Neufassung der Satzung des 
Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-02) der AfD-Fraktion in der Greifswalder 
Bürgerschaft ein und weist darauf hin, dass das Rede- und Antragsrecht der Vorsitzenden 
durch die Hauptsatzung gemäß der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) geregelt sei. Die Streichung dieses Rechts in 
der Frauenbeiratssatzung habe daher keine Auswirkung, sondern die Hauptsatzung müsse 
dahingehend geändert werden.  
. macht weiterhin darauf aufmerksam, dass laut des Änderungsantrags der AfD-Fraktion in 
der Greifswalder Bürgerschaft ein gewisses Quorum für die Gültigkeit der Wahl notwendig 
sei. Andernfalls müsse die Wahl wiederholt werden. Dies berge die Gefahr einer endlosen 
Wahlwiederholung.  
. bittet daher, um entsprechende Anpassung oder Ergänzung eines Ausweges im Falle von 
unzähligen Wahlwiederholungen.  
. teilt mit, dass der Inhalt des Änderungsantrages „Änderungsantrag: Neufassung der 
Satzung des Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-03) der Fraktion "Gemeinsam für 
Greifswald" rechtlich zulässig sei, jedoch einen enormen finanziellen, sachlichen und 
personellen Aufwand mit sich bringe.  
 
Der Oberbürgermeister  
. erinnert, dass eine Vielzahl an Vorlagen und Änderungsanträgen am heutigen Sitzungstag 
eingegangen seien und zeigt auf, dass die Verwaltung verpflichtet sei, für jeden Antrag eine 
entsprechende Deckungsquelle zu benennen.  
. appelliert an die Politik, insbesondere, wenn Vorlagen bereits lange bekannt seien, 
frühzeitig die Änderungsanträge einzureichen. Nur so habe die Verwaltung die Möglichkeit, 
die finanziellen Auswirkungen entsprechend zu prüfen und zu benennen.  
. gibt für den Änderungsantrag „Änderungsantrag: Neufassung der Satzung des 
Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-03) der Fraktion "Gemeinsam für 
Greifswald" zu Protokoll, dass die Deckung über den THH 02 erfolge. Eine konkrete Summe 
könne aufgrund der Kurzfristigkeit nicht benannt werden.  
. weist darauf hin, dass je mehr Wahlen an einem Tag stattfinden, desto mehr 
Besucheraufkommen in den Wahllokalen und somit auch längere Wartezeiten zu erwarten 
seien.  
 
Herr Burmeister 



 
 

 

Sitzung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 27.04.2026  
Seite: 20/62 

 

. bringt den Änderungsantrag „Änderungsantrag: Neufassung der Satzung des Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-03) der Fraktion "Gemeinsam für 
Greifswald" ein.  
. sieht ebenfalls die Gefahr beim Änderungsantrag der AfD-Fraktion in der Greifswalder 
Bürgerschaft, dass die Wahlwiederholungen nicht aufhören.  
. fragt, welcher Ort für die Durchführung des Frauenforums angedacht sei.  
 
Herr Weber nimmt an der Sitzung teil.  
 
Herr Kramer 
. bringt den Änderungsantrag „Änderungsantrag zu: Neufassung der Satzung des 
Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-02) der AfD-Fraktion in der Greifswalder 
Bürgerschaft ein.  
. sieht auf Nachfrage der Präsidentin der Bürgerschaft keine Notwendigkeit, den Punkt 1 des 
Änderungsantrages anzupassen, da dieser Beschluss eine Änderung der Hauptsatzung 
nach sich ziehen würde. 
 
Herr Schreiber 
. hält die Auffassung von Herrn Kramer zur sich daraus ergebenden Änderung der 
Hauptsatzung für schwierig. Wenn dieser Beschluss mit einfacher Mehrheit beschlossen 
werde, bestehe nicht die Sicherheit, dass für die Änderung der Hauptsatzung die qualifizierte 
Mehrheit zustande komme. Dann bleibe dieser Konflikt bestehen.  
 
Herr Kramer 
. stellt klar, dass im Falle der Beschlussfassung des Änderungsantrages bis auf Weiteres 
das höherrangige Recht und somit die Hauptsatzung gelte.  
 
Frau Horn 
. plädiert dafür, der Verwaltungsvorlage ungeändert zuzustimmen.  
 
Frau Tieding 
. bedankt sich bei den Beteiligten für die Erarbeitung der Beschlussvorlage und plädiert für 
Zustimmung.  
. nennt als Ziel eines Frauenbeirats die gezielte Auseinandersetzung mit 
geschlechterbezogenen Themen über Parteigrenzen hinaus. Eine Interessenvertretung von 
Frauen berühre alle Ebenen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, an denen Frauen 
beteiligt seien. Ein eigenes Initiativrecht in den Fachausschüssen und der Bürgerschaft sei 
ein elementarer Bestandteil der Interessenvertretung.  
. weist darauf hin, dass ein Quorum nur für die Wahl des Frauenbeirats gefordert werde und 
fragt, wie dies mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar sein solle.  
. bittet um Klärung, ob bei einer Änderung der Wahlordnung die gesamte Beschlussvorlage 
vertagt werden müsse.  
 
Herr Heil 
. stellt klar, dass sich niemand gegen einen Frauenbeirat ausgesprochen habe.  
 
Frau Wuschek 
. weist auf das Rede- und Antragsrecht der Vorsitzenden des Frauenbeirats hin und ist der 
Meinung, dass dieses Recht für Vorsitzende anderer Beiräte nicht gelte.  
. findet es demnach folgerichtig, wenn die Wahl umfassender durchdacht werde.  
 
Herr von Malottki  
. kritisiert, dass der Änderungsantrag der AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft der 
Hauptsatzung widerspreche.  
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Herr Kramer 
. stellt den Geschäftsordnungsantrag auf eine Sitzungsunterbrechung von 10 Minuten.  
 
Es gibt formale Gegenrede. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über den Geschäftsordnungsantrag auf 
Unterbrechung der Sitzung abstimmen:  
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

22 16 1 

 
P A U S E 

18:38 Uhr – 18:47 Uhr 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft  
. informiert über eine Änderung des Änderungsantrages „Änderungsantrag zu: Neufassung 
der Satzung des Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-02) der AfD-Fraktion in der Greifswalder 
Bürgerschaft.  
 
Herr Schreiber 
. antwortet auf die Frage von Frau Tieding, dass die Satzung auch ohne vorliegende 
Wahlordnung beschlossen und diese in der nächsten Sitzung der Bürgerschaft nachgereicht 
werden könne.  
 
Frau Wuschek 
. stellt den Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Aussprache. 
 
Es gibt formale Gegenrede. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über den Geschäftsordnungsantrag auf Ende der 
Aussprache abstimmen:  
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

19 17 2 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über  
. den Änderungsantrag „Änderungsantrag: Neufassung der Satzung des Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-03) der Fraktion "Gemeinsam für 
Greifswald" abstimmen.  
. den geänderten Änderungsantrag „Änderungsantrag zu: Neufassung der Satzung des 
Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258“ (BV-V/08/0258-02) der AfD-Fraktion in der Greifswalder 
Bürgerschaft abstimmen.  
. die geänderte Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die anliegende 
Neufassung der Satzung des Frauenbeirats. 
 
Ergebnis: 
 



 
 

 

Sitzung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 27.04.2026  
Seite: 22/62 

 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

19 10 10 

 
 
Anlage 1 Satzung des Frauenbeirats der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

öffentlich 
 
 
Anlage 2 Synopse zur Neufassung der Satzung des Frauenbeirats öffentlich 

 
 
 
 

8.9.1 Änderungsantrag zu: 
Neufassung der Satzung des Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258 

BV-V/08/0258-02 

 
behandelt unter TOP 8.9 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt beschließt: 
 

1. In der Satzung des Frauenbeirats werden in § 4 „Einbindung in die Universitäts- 
und Hansestadt Greifswald“ die Absätze 3 und 4 ersatzlos gestrichen. 
 

2. Die „Wahlordnung für die Wahl des Frauenbeirats“ wird in § 5 (Frauenforum) um 
einen neuen Absatz ergänzt: 

 
Variante 1: § 5 Abs. (9) neu: 
 
(9) Die Wahl ist nur gültig, wenn mindestens 10 % der gemäß § 5 Abs. 3 
wahlberechtigten Personen an der Wahl teilgenommen haben 
(Wahlbeteiligungsquorum). 
Wird dieses Quorum nicht erreicht, ist die Wahl ungültig und innerhalb von drei 
zwölf Monaten zu wiederholen. 
 
Variante 2: § 5 Abs. (9) neu: 
 
(9) Die Wahl ist nur gültig, wenn mindestens 5 % der gemäß § 5 Abs. 3 
wahlberechtigten Personen an der Wahl teilgenommen haben 
(Wahlbeteiligungsquorum). 
Wird dieses Quorum nicht erreicht, ist die Wahl ungültig und innerhalb von drei 
zwölf Monaten zu wiederholen. 
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

13 22 4 
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8.9.2 Änderungsantrag: Neufassung der Satzung des 
Frauenbeirats 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0258 

BV-V/08/0258-03 

 
behandelt unter TOP 8.9 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft beschließt, dass der § 5 Wahlen wie folgt geändert wird:  
 

„Die Wahl des Frauenbeirates erfolgt erstmalig am 20.09.2026 anlässlich der 
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Wahlperiode endet mit der 
nächsten Kommunalwahl. Ab diesem Zeitpunkt wird der Frauenbeirat für die Dauer 
von 5 Jahren , jeweils zeitgleich mit der Kommunalwahl gewählt. 
Das Wahlergebnis wird öffentlich bekannt gemacht. Nicht gewählte Kandidatinnen 
und Wahlvorschläge werden auf eine Nachrückerinnenliste gesetzt. Verzögert sich 
die Konstituierung des neu gewählten Frauenbeirats, führt der bestehende 
Frauenbeirat die Geschäfte bis zur Konstituierung weiter, längstens jedoch für sechs 
Monate.“ 

 
Die Verwaltung überarbeitet entsprechend dieser Beschlussfassung die Wahlordnung 
entsprechend. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

21 18 0 

 
 
 
 

8.10 Neufassung der Satzung des Seniorenbeirats der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald BV-V/08/0273 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Der Änderungsantrag „Änderungsantrag zu: Neufassung der Satzung des Seniorenbeirats 
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0273“ (BV-V/08/0273-01) der AfD-Fraktion in der Greifswalder 
Bürgerschaft wird zurückgezogen.  
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung hat Herr von Malottki seine Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die anliegende 
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Neufassung der Satzung des Seniorenbeirats. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

32 0 6 

 
 
Anlage 1 Neufassung der Satzung des Seniorenbeirates der Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald öffentlich 
 
 
Anlage 2 Synopse zur Neufassung der Satzung des Seniorenbeirats öffentlich 

 
 
 
 

8.10.1 Änderungsantrag zu: 
Neufassung der Satzung des Seniorenbeirats der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
Antrag zur Vorlage BV-V/08/0273 

BV-V/08/0273-01 

 
behandelt unter TOP 8.10 
 
Ergebnis: 
 
zurückgezogen 
 
 
 

8.11 Mitgliedschaft im Verein Industrieparkentwicklung 
Lubmin e.V. BV-V/08/0288-01 

 
Es erfolgt eine gemeinsame Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 8.11 und 8.12.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft die Tagesordnungspunkte auf.  
 
Der Oberbürgermeister bringt die Beschlussvorlage „Mitgliedschaft im Verein 
Industrieparkentwicklung Lubmin e.V.“ (BV-V/08/0288-01) ein.  
 
Herr Liedtke  
. bringt die Beschlussvorlage „Unterstützung der Weiterentwicklung eines gesicherten 
Energiestandortes Lubmin“ (BV-P-ö/08/0203) der Bürgerschaftsfraktion Christlich 
Demokratische Konservative ein.  
. hebt die Wichtigkeit des EWN Entsorgungswerks für Nuklearanlagen GmbH hervor, die in 
der Vorlage der Verwaltung nicht erwähnt werde.  
 
Der Änderungsantrag von der CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald „Änderungsantrag zu: 
Unterstützung der Weiterentwicklung eines gesicherten Energiestandortes Lubmin 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0203“ (BV-P-ö/08/0203-01) zu der Beschlussvorlage 
„Unterstützung der Weiterentwicklung eines gesicherten Energiestandortes Lubmin“ (BV-P-
ö/08/0203) wird von der Bürgerschaftsfraktion Christlich Demokratische Konservative 
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übernommen.  
 
Herr König 
. kritisiert, dass in der Beschlussvorlage „Unterstützung der Weiterentwicklung eines 
gesicherten Energiestandortes Lubmin“ (BV-P-ö/08/0203) der Bürgerschaftsfraktion 
Christlich Demokratische Konservative von einem Gaskraftwerk die Rede sei, jedoch nicht 
benannt werde, um welches Gas und welche Größe es sich handele.  
. hinterfragt den Standort Lubmin.  
. weist darauf hin, dass eine Vielzahl an Fragen offen sei, weshalb er dafür plädiere, die 
Beschlussvorlage der Bürgerschaftsfraktion Christlich Demokratische Konservative 
abzulehnen. Der Beschlussvorlage der Verwaltung könne zugestimmt werden.  
 
Herr Liedtke 
. informiert, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Einschätzung über die Größe der Gebäude 
oder deren Art gegeben werden könne.  
. sieht Synergieeffekte, da bereits zu einem früheren Zeitpunkt über ein Gaskraftwerk 
nachgedacht worden sei.  
Lubmin könne eine Substanz dafür bilden, dass die Energiepreise gesenkt und stabilisiert 
werden.  
. sieht die Gasanlage als große Chance für Greifswald, die Region und Deutschland.  
 
Herr Kramer 
. informiert, dass für seine Fraktion beide Beschlussvorlagen zustimmungsfähig seien.  
Der Standort Lubmin fuße scheinbar auf dem Aufruf der Bundesregierung, bei dem 40 
Standorte für Gaskraftwerke gesucht werden.  
Es werden diverse Energieversorgungen benötigt.  
 
Frau Dr. Wölk 
. hebt die Wichtigkeit der Energieversorgung und deren Absicherung hervor.  
. regt an, über die Auswirkungen der Nutzung von Atomkraft nachzudenken.  
Die Nutzung der Abwärme sei zudem nicht einfach.  
. weist auch im Hinblick auf den Tourismus auf die möglichen Konsequenzen eines 
Gaskraftwerks hin.  
. sieht in Lubmin die Chance für die Ansiedlung erneuerbarer Energien, die eine langfristige 
und sichere Versorgung gewährleisten könnten.  
. spricht sich gegen Lubmin als einen Standort für fossile Energieträger aus.  
 
Herr Kramer 
. macht darauf aufmerksam, dass die Entsorgung des Sondermülls von Windkraftanlagen 
ebenfalls für Schwierigkeiten sorge.  
. weist auf neue Entwicklungen hin, laut denen die neuen Reaktoren nur noch eine 
Halbwertzeit von 400 Jahren hätten.  
. zeigt anhand von Zahlen auf, dass Kernenergie in einem längeren Zeitraum weniger 
staatliche Förderung in Anspruch genommen habe als erneuerbare Energien.  
 
Frau Wuschek 
. informiert, dass in Deutschland importierte Kernenergie genutzt werde.  
 
Herr König 
. sieht ein Problem darin, die großen Mengen Abwärme zu verbrauchen. Lubmin sei 
eigentlich vor allem ein Wasserstoffstandort, da dort bis zu 5 GW 
Wasserstoffelektrolysekapazitäten vorhanden gewesen seien. Demnach entstünden bis zu 1 
GW Abwärme, die Greifswald nicht verbrauchen könne. Jeder weitere Zubau von 
Energieträgern, die Wärme erzeugen, sei überflüssig. Es werde keine zusätzliche Abwärme 
durch ein Gaskraftwerk benötigt. Dies wäre eher für größere Bevölkerungszentren sinnvoll. 
Die Konsequenzen seien dabei nicht durchdacht.  
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Herr von Malottki  
. erinnert daran, dass es in Deutschland kein Endlager für Atommüll gebe.  
. geht davon aus, dass die Greifswalder Bevölkerung nicht wolle, dass in Lubmin ein 
Endlager entstehe.  
. stimmt Herrn König zu, dass die Chance darin liege, dass sich Lubmin zu einem 
Wasserstoffzentrum entwickele.  
 
Herr Burmeister 
. macht deutlich, dass das Fernwärmenetz in Greifswald auf das ehemalige Kernkraftwerk in 
Lubmin zurückzuführen sei.  
 
Frau Dr. Wölk 
. hebt die Konsequenzen der teilweisen Leitung der Abwärme in den Bodden hervor.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung hat Frau Siewert ihre Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, für die Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald, vertreten durch die Abteilung Wirtschaft und Tourismus, eine Mitgliedschaft im 
Verein „Verein Industrieparkentwicklung Lubmin e.V.“ zu beantragen. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

35 0 3 

 
 
Anlage 1 Satzung Verein Industrieparkentwicklung Lubmin öffentlich 

 
 
Anlage 2 260420 Mitgliederliste VIL öffentlich 

 
 
 
 

8.12 Unterstützung der Weiterentwicklung eines gesicherten 
Energiestandortes Lubmin BV-P-ö/08/0203 

 
behandelt unter TOP 8.11 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die geänderte Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt: 
 
1. Die Bürgerschaft begrüßt die Bestrebungen des Bundes, des Landes Mecklenburg-

Vorpommern sowie regionaler Akteure, den Energiestandort Lubmin als zentralen 
Baustein zur Sicherung der Stromversorgung weiterzuentwickeln. 
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2. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald unterstützt den geplanten Bau moderner 

Gaskraftwerkskapazitäten als Reserveanlagen zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit, insbesondere in Zeiten geringer Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien sowie für den Wiederaufbau der Stromversorgung nach 
großflächigen Stromausfällen. 

 
3. Die Bürgerschaft spricht sich dafür aus, dass beim bundesweiten Ausbau neuer 

Kraftwerkskapazitäten eine ausgewogene regionale Verteilung erfolgt und 
netztechnische Erfordernisse berücksichtigt werden. Insbesondere sind die besonderen 
energiewirtschaftlichen Standortvorteile Norddeutschlands sowie dessen Bedeutung für 
Systemstabilität und Netzwiederaufbau angemessen zu berücksichtigen. 
 

4. Der Oberbürgermeister wird gebeten, 
• gegenüber der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern sowie 

der Bundesregierung die Bedeutung des Energiestandortes Lubmin für 
die Versorgungssicherheit sowie für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung in 
der Region zu unterstreichen, 

• die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lubmin, dem Landkreis Vorpommern-
Greifswald sowie weiteren regionalen Partnern zu intensivieren, 

• zu prüfen, in welchen Bereichen die Stadt Greifswald und ihre 
kommunalen Unternehmen, insbesondere die Stadtwerke Greifswald, zur 
Entwicklung stabiler Energieversorgungsstrukturen beitragen können. 
 

5. Der Oberbürgermeister berichtet der Bürgerschaft bis zur Sitzung im September 
2026 über den Stand der Gespräche und mögliche Kooperationsansätze. 

 
6. 1Der Oberbürgermeister wird beauftragt, vorbereitende Maßnahmen für die möglichen 

positiven Auswirkungen des Energiestandorts Lubmin auf die Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald zu prüfen. Dies betrifft insbesondere die Erschließung 
bestehender und die Ausweisung zusätzlicher Gewerbeflächen. 

 
1 vom Einbringer übernommener Änderungsantrag der CDU-Bürgerschaftsfraktion 
Greifswald  

 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

23 16 0 

 
 
 
 

8.12.1 Änderungsantrag zu: Unterstützung der 
Weiterentwicklung eines gesicherten Energiestandortes 
Lubmin 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0203 

BV-P-ö/08/0203-01 

 
behandelt unter TOP 8.11 
 
Beschluss: 
 
Die Beschlussvorlage wird um folgenden Punkt 6 ergänzt: 
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„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, vorbereitende Maßnahmen für die möglichen 
positiven Auswirkungen des Energiestandorts Lubmin auf die Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald zu prüfen. Dies betrifft insbesondere die Erschließung bestehender und die 
Ausweisung zusätzlicher Gewerbeflächen.“ 
 
Ergebnis: 
 
Änderungsantrag vom Einbringer übernommen 
 
 
 

8.13 Spendenannahme Förderverein Stadtbibliothek 
Greifswald e.V. BV-V/08/0267 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr Kramer, Herr Weber, Herr Fleischmann und Frau Siewert 
ihre Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Annahme einer 
Sachspende in Höhe von 1.624,11 EUR vom Förderverein Stadtbibliothek Greifswald e.V. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

35 0 0 

 
 
 
 

8.14 Straßenbenennung im Bebauungsplan Nr.113 KAW-
Gelände Süd-Ost BV-V/08/0285 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr Kramer, Herr Weber und Frau Siewert ihre Stimme nicht 
abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt: 
 
Die neue Straße im Bebauungsplan Nr. 113 in Verlängerung der bestehenden „Burgstraße“ 
wird ebenfalls in „Burgstraße“ benannt. 



 
 

 

Sitzung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 27.04.2026  
Seite: 29/62 

 

 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

36 0 0 

 
 
Anlage 1 Straßenkarte B-Plan 113 KAW-Gelände Süd-Ost öffentlich 

 
 
 
 

8.15 Konkretisierender Beschluss zur Aufnahme von 
Verhandlungen mit der Gemeinde Neuenkirchen zum 
Abschluss eines Gebietsänderungsvertrages 

BV-V/08/0246 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr von Malottki, Herr Kramer und Herr Weber ihre Stimme 
nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die folgenden 
Änderungen zum Beschluss vom 31.03.2025, BV-V/08/0125-01: 
 

1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Verhandlungen über einen Vertrag zur 
Eingliederung von Teilflächen der Gemeinde Neuenkirchen im Bereich östlich der 
Stralsunder Landstraße bzw. der Stralsunder Straße in die Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald fortzuführen. Die Größe der Eingemeindungsfläche wird von 
74.163 m² auf 33.993 m² verringert.  

 
2. Der Oberbürgermeister wird darüber hinaus mit dem heutigen Beschluss ermächtigt, 

Verhandlungen über einen Vertrag zur Ausgliederung einer städtischen Fläche in der 
Gemarkung Ladebow aufzunehmen, die in das Gemeindegebiet der Gemeinde 
Neuenkirchen übergehen soll (Gemarkung Ladebow, Flur 1, Flurstück 45 sowie eine 
Teilfläche des Flurstücks 26/2). Diese insgesamt ca. 70.900 m² große Fläche dient 
als Tauschobjekt für die Eingliederungsfläche unter Ziffer 1.  
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

36 0 0 

 
 
Anlage 1 Lageplan - Eingemeindungsfläche öffentlich 

 
 
Anlage 2 Eingemeindungsfläche mit Eigentümerübersicht nichtöffentlich 
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Anlage 3 Lageplan - Tauschfläche öffentlich 

 
 
 
 

8.16 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Strand- und 
Badeordnung an der Badestelle Eldena in Greifswald BV-V/08/0262-01 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr von Malottki, Herr Kramer und Herr Weber ihre Stimme 
nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft beschließt die 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Strand- und 
Badeordnung an der Badestelle in Greifswald. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

25 0 11 

 
 
Anlage 1 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Strand- und Badeordnung an 

der Badestelle Eldena in Greifwald öffentlich 
 
 
Anlage 2 Stadtkartenauszug Strandbad Eldena öffentlich 

 
 
Anlage 3 Synopse zur 2. Änderungssatzung öffentlich 

 
 
 
 

8.17 4. Änderungssatzung über die Gewährung von 
Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit 
Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald 

BV-V/08/0270 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr von Malottki, Herr Kramer und Herr Weber ihre Stimme 
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nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die 4. 
Änderungssatzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und 
Studierende mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

35 0 1 

 
 
Anlage 1 4. Änderungssatzung Umzugsbeihilfe öffentlich 

 
 
Anlage 2 Synopse öffentlich 

 
 
 
 

8.18 Qualifizierter Mietspiegel BV-V/08/0261-02 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr König 
. sagt, dass das Ansinnen des Antrages sei, Rechtsansprüche gegenüber den Vermietenden 
durchzusetzen. Andererseits bestehe die Befürchtung, dass dies als Motivation zur 
Steigerung von Mieten angesehen werden könnte.  
. kritisiert, dass nicht nachvollziehbar sei, was in die Regression eingeflossen sei. Scheinbar 
habe der Energiestandard der Gebäude keine Rolle gespielt. Der Wohnungsmarkt selbst 
spiegele etwas anderes wider.  
 
Herr Herbst 
. verdeutlicht drei Vorteile des qualifizierten Mietspiegels:  

- Der realistische Stand der derzeitigen Mieten werde dargestellt. 
- Jede mietende Person könne selbstständig die eigene Miete überprüfen. 
- Der Klageweg bei Mietwucher werde vereinfacht. 

. stellt im Namen seiner Fraktion den Geschäftsordnungsantrag auf namentliche 
Abstimmung.  
 
Herr Lerm 
. wundert sich ebenfalls über die Nichtbeachtung des Energiestandards der Wohnungen. 
Nichtsdestotrotz sei der Mietspiegel nach wissenschaftlichen Standards erhoben worden. 
Das Unternehmen habe auch bereits in anderen Städten die Mietspiegel erstellt.  
 
Herr von Malottki  
. berichtet, dass sich die AG „Bezahlbarer Wohnraum“ mit der Vorlage beschäftigt habe und 
diese mit einer Stimmenthaltung befürwortet habe.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt namentlich über die Beschlussvorlage abstimmen. 
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Mitglied der 
Bürgerschaft  

Fraktion  Abstimmung 

Herr Shady Al-Khouri Bürgerschaftsfraktion Christlich 
Demokratische Konservative 

Nein 

Herr Johannes Barsch Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke  Ja 
Her Yannick Elias Bauer Fraktion "Gemeinsam für Greifswald" Ja 
Herr Ulf Burmeister  Fraktion "Gemeinsam für Greifswald"  Ja 
Frau Camille Damm  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  Enthaltung 
Herr Bernd Fleischmann  AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft Nein 
Herr Robert Gabel  Fraktion Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI  Ja 
Frau Yvonne Görs  Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Ja 
Frau Dr. Anke 
Hahnenkamp 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Enthaltung 

Herr Torsten Heil  CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald Enthaltung 
Herr Hennis Herbst Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Ja 
Herr Tobias Herkules CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald  Ja 
Herr Axel Hochschild  Bürgerschaftsfraktion Christlich 

Demokratische Konservative 
Nein 

Frau Katharina Horn  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ja 
Frau Anja Hübner  Fraktion Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI Ja 
Herr Dr. Andreas Kerath  Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Ja 
Herr Jörg König Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Enthaltung 
Herr Nikolaus Kramer  AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft Nein 
Herr Jörg-Uwe Krüger  AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft Nein 
Frau Franziska Leesch  Bürgerschaftsfraktion Christlich 

Demokratische Konservative 
Nein 

Herr Jürgen Liedtke  Bürgerschaftsfraktion Christlich 
Demokratische Konservative 

Nein 

Herr Dr. Thomas Meyer  Fraktion "Gemeinsam für Greifswald"  Enthaltung 
Herr Marian Moscinski Fraktion "Gemeinsam für Greifswald"  Ja 
Herr Prof. Dr. Markus 
Münzenberg  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ja 

Herr Gerd-Martin 
Rappen  

CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald Ja 

Herr Stephan Reuken  AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft Nein 
Frau Susanne Schmidt Einzelmitglied Ja 
Frau Lea Alexandra 
Siewert 

Fraktion Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI Ja 

Frau Sophie Tieding  Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Ja 
Frau Prof. Dr. Madeleine 
Tolani  

CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald Ja 

Herr Dr. Jörg Valentin  AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft Nein 
Herr Erik von Malottki Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Ja 
Herr Dr. Felix von 
Podewils 

CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald Ja 

Herr Luis Weber AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft  Nein 
Herr Andreas Winter Bürgerschaftsfraktion Christlich 

Demokratische Konservative 
Nein 

Frau Kira Wisnewski  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ja 
Frau Dr. Monique Wölk  Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Ja 
Frau Grit Wuschek  Bürgerschaftsfraktion Christlich 

Demokratische Konservative 
Nein 

Herr Ingo Ziola Bürgerschaftsfraktion Christlich 
Demokratische Konservative 

Nein 
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Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft beschließt die Anerkennung und Anwendung des qualifizierten 
Mietspiegels gemäß § 558d BGB und stimmt der Veröffentlichung im Internet zu. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

21 13 5 

 
 
Anlage 1 2026-04-14 BV-V_08_0261 Mietspiegelbroschüre Greifswald 2026 

öffentlich 
 
 
Anlage 2 Dokumentation Mietspiegel Greifswald 2026 öffentlich 

 
 
 
 

8.19 Bebauungsplan Nr. 76.1 – Campingplatz am 
Kleinbahndamm, 1. Teilbereich –, 
Satzungsbeschluss 

BV-V/08/0269 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
Es erklärt sich kein Mitglied der Bürgerschaft vom Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V 
betroffen.  
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald fasst den Satzungsbeschluss 
zum Bebauungsplan Nr. 76.1 – Campingplatz am Kleinbahndamm, 1. Teilbereich – wie folgt: 
1. Die im Rahmen der Beteiligungen zum Vorentwurf und zum Entwurf des 

Bebauungsplans Nr. 76.1 – Campingplatz am Kleinbahndamm, 1. Teilbereich – 
eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange hat die Bürgerschaft geprüft und beschließt wie im 
Abwägungsprotokoll der Anlage 1 aufgeführt. 
Der Oberbürgermeister wird die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis unter 
Angabe der Gründe in Kenntnis setzen. 

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 348 vom 22.12.2025), sowie nach § 86 der 
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V Nr. 19 vom 30.10.2015, S. 344), 
berichtigt am 20. Januar 2016 (GVOBl. M-V Nr. 2 vom 29.01.2016, S. 28), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V Nr. 7 vom 
31.03.2025, S. 130), beschließt die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt 
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Greifswald den Bebauungsplan Nr. 76.1 – Campingplatz am Kleinbahndamm, 1. 
Teilbereich -, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als 
Satzung (Anlage 2). 

3. Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 76.1 – Campingplatz am Kleinbahndamm, 1. 
Teilbereich - wird gebilligt (Anlage 3) 

4. Der Oberbürgermeister gibt den Beschluss zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 
76.1 – Campingplatz am Kleinbahndamm, 1. Teilbereich - gemäß § 10 BauGB ortsüblich 
bekannt. Dabei ist auch anzugeben, wo der Bebauungsplan mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung während der Sprechzeiten eingesehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 

 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

26 1 12 

 
 
Anlage 1 B76.1_Satzung_2026-04_Anlage_1_Abwägung öffentlich 

 
 
Anlage 2 B76.1_Satzung_2026-04_Anlage_2_Plan öffentlich 

 
 
Anlage 3 B76.1_Satzung_2026-04_Anlage_3_Begruendung öffentlich 

 
 
Anlage 4 B76.1_Satzung_2026-04_Anlage_3_Begruendung_Anlage_1_Bericht zur 

Biotopkartierung öffentlich 
 
 
Anlage 5 B76.1_Satzung_2026-

04_Anlage_3_Begruendung_Anlage_1_1_Bestandsplan Biotopkartierung 
öffentlich 

 
 
Anlage 6 B76.1_Satzung_2026-04_Anlage_3_Begruendung_Anlage_1_2_Baumliste 

öffentlich 
 
 
Anlage 7 B76.1_Satzung_2026-04_Anlage_3_Begruendung_Anlage_2_Eingriffs- 

und Ausgleichsbilanzierung öffentlich 
 
 
Anlage 8 B76.1_Satzung_2026-

04_Anlage_3_Begruendung_Anlage_2_1_Bestands- und Konfliktplan 
öffentlich 

 
 
Anlage 9 B76.1_Satzung_2026-04_Anlage_3_Begruendung_Anlage_2_2_Plan 

Nachbilanzierung öffentlich 
 
 
Anlage 10 B76.1_Satzung_2026-

04_Anlage_3_Begruendung_Anlage_3_Artenschutzfachbeitrag öffentlich 
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Anlage 11 B76.1_Satzung_2026-

04_Anlage_3_Begruendung_Anlage_4_Schalltechnische_UntersuchungÖffnen 
der PDF zu B76.1_Satzung_2026-
04_Anlage_3_Begruendung_Anlage_4_Schalltechnische_Untersuchung 
öffentlich 

 
 
 
 

8.20 Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald an die 
Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH 

BV-V/08/0276 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (UHGW) beauftragt den 
Oberbürgermeister und die Verwaltung, das kommunale Verkehrsunternehmen 
Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH (VBG) für den Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum 31. 
Dezember 2036 auf der Grundlage von § 108 Abs. 1 GWB direkt mit der Erbringung von 
Verkehrsleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs auf dem Gebiet der UHGW nach 
Maßgabe der Regelungen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags der UHGW an die VBG 
für den Leistungszeitraum 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2036 zu beauftragen, um eine 
Aufrechterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs in der UHGW im genannten 
Leistungszeitraum zu gewährleisten. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

39 0 0 

 
 
Anlage 1 Entwurf öDA UHGW-VBG 2027-2036 öffentlich 

 
 
 
 

8.21 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 
2020 des Städtebaulichen Sondervermögens Innenstadt/ 
Fleischervorstadt (SSV 161) 

BV-P-ö/08/0206-01 

 
Es erfolgt eine gemeinsame Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 8.21 bis 8.34. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft die Tagesordnungspunkte auf.  
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
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Beschluss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses des 
Städtebaulichen Sondervermögens 161 (SSV 161) SOS – Fleischervorstadt für das 
Haushaltsjahr 2020 vor. 
  

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den 
Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 des SSV 161 des 
Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis und macht sich diesen zu eigen. 

  
2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zeitnah auszuräumen. 
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

39 0 0 

 
 
Anlage 1 Prüfbericht Rechnungsprüfungsamt SSV 161 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 2 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes SSV 161 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 3 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses SSV 161 JA 2020 

öffentlich 
 
 
 
 

8.22 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches 
Sondervermögen "161 - Sanierungsgebiet 
Innenstadt/Fleischervorstadt“ 

BV-V/08/0277 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt einzeln über die Punkte des Beschlussvorschlages 
abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung zu Punkt 1 hat Herr Gabel seine Stimme nicht abgegeben.  
Bei der Abstimmung zu Punkt 2 hat Herr Herbst seine Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt  
1. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss des Städtebaulichen 
Sondervermögens "161 - Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“ für das 
Haushaltsjahr 2020 festzustellen,  
2. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V dem Oberbürgermeister die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2020 zu erteilen. 
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Ergebnis: 
 
 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Punkt 1 32 6 0 

Punkt 2 32 6 0 

 
 
Anlage 1 Jahresabschluss 2020 SSV 161 öffentlich 

 
 
 
 

8.23 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 
2020 des Städtebaulichen Sondervermögens SOS – 
Fleischervorstadt (SSV 162) 

BV-P-ö/08/0207-01 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr Herbst, Herr Herkules und Frau Schmidt ihre Stimme nicht 
abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses des 
Städtebaulichen Sondervermögens 162 (SSV 162) SOS – Fleischervorstadt für das 
Haushaltsjahr 2020 vor. 
 

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den 
Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 des SSV 162 des 
Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis und macht sich diesen zu eigen. 

2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zeitnah auszuräumen. 
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

36 0 0 

 
 
Anlage 1 Prüfbericht Rechnungsprüfungsamt SSV 162 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 2 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes SSV 162 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 3 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses SSV 162 JA 2020 

öffentlich 
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8.24 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches 
Sondervermögen "162 -SOS Fleischervorstadt" BV-V/08/0278 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt einzeln über die Punkte des Beschlussvorschlages 
abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung zu Punkt 1 haben Herr Herbst und Frau Schmidt ihre Stimme nicht 
abgegeben.  
Bei der Abstimmung zu Punkt 2 haben Herr Herbst, Herr Burmeister und Frau Schmidt ihre 
Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt  
1. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss des Städtebaulichen 
Sondervermögens "162 - SOS Fleischervorstadt“ für das Haushaltsjahr 2020 festzustellen,  
2. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V dem Oberbürgermeister die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2020 zu erteilen. 
 
Ergebnis: 
 
 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Punkt 1 37 0 0 

Punkt 2 30 6 0 

 
 
Anlage 1 Jahresabschluss 2020 SSV 162 öffentlich 

 
 
 
 

8.25 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 
2020 des Städtebaulichen Sondervermögens Stadtumbau 
Ost – Schönwalde I (SSV 193) 

BV-P-ö/08/0209-01 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr Herbst und Frau Schmidt ihre Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses des 
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Städtebaulichen Sondervermögens 193 (SSV 193) Stadtumbau Ost – Schönwalde I für das 
Haushaltsjahr 2020 vor. 
 

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den Prüfbericht 
zum Jahresabschluss 2020 des SSV 193 des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis 
und macht sich diesen zu eigen. 
2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zeitnah auszuräumen. 
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

37 0 0 

 
 
Anlage 1 Prüfbericht Rechnungsprüfungsamt SSV 193 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 2 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes SSV 193 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 3 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses SSV 193 JA 2020 

öffentlich 
 
 
 
 

8.26 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches 
Sondervermögen "193 - Stadtumbau Ost - Schönwalde l" BV-V/08/0279 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt einzeln über die Punkte des Beschlussvorschlages 
abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung zu Punkt 1 haben Herr Herbst und Frau Schmidt ihre Stimme nicht 
abgegeben.  
Bei der Abstimmung zu Punkt 2 haben Herr Herbst, Herr von Malottki und Frau Schmidt ihre 
Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt  
1. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss des Städtebaulichen 
Sondervermögens "193 - Stadtumbau Ost - Schönwalde l“ für das Haushaltsjahr 2020 
festzustellen,  
2. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V dem Oberbürgermeister die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2020 zu erteilen. 
 
Ergebnis: 
 
 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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Punkt 1 37 0 0 

Punkt 2 30 6 0 

 
 
Anlage 1 Jahresabschluss 2020 SSV 193 öffentlich 

 
 
 
 

8.27 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 
2020 des Städtebaulichen Sondervermögens Wieck- 
Ortskern (SSV 192) 

BV-P-ö/08/0208-02 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr Herbst, Frau Horn und Frau Schmidt ihre Stimme nicht 
abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses des 
Städtebaulichen Sondervermögens 192 (SSV 192) Wieck- Ortskern für das Haushaltsjahr 
2020 vor. 
 

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den Prüfbericht 
zum Jahresabschluss 2020 des SSV 192 des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis 
und macht sich diesen zu eigen. 

 
2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zeitnah auszuräumen. 
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

36 0 0 

 
 
Anlage 1 Prüfbericht Rechnungsprüfungsamt SSV 192 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 2 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes SSV 192 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 3 Prüfvermerk Rechnungsprüfungsausschusses SSV 192 JA 2020 öffentlich 
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8.28 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches 
Sondervermögen "192 - Wieck Ortskern" BV-V/08/0280 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt einzeln über die Punkte des Beschlussvorschlages 
abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung zu den Punkten 1 und 2 haben Herr Herbst und Frau Schmidt ihre 
Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt  
1. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss des Städtebaulichen 
Sondervermögens „192 - Wieck Ortskern“ für das Haushaltsjahr 2020 festzustellen,  
2. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V dem Oberbürgermeister die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2020 zu erteilen. 
 
Ergebnis: 
 
 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Punkt 1 37 0 0 

Punkt 2 31 6 0 

 
 
Anlage 1 Jahresabschluss 2020 SSV 192 öffentlich 

 
 
 
 

8.29 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 
2020 des Städtebaulichen Sondervermögens SOS – 
Schönwalde II (SSV 199) 

BV-P-ö/08/0212-01 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr Herbst und Frau Schmidt ihre Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses des 
Städtebaulichen Sondervermögens 199 (SSV 199) - SOS - Schönwalde II für das 
Haushaltsjahr 2020 vor. 
 

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den Prüfbericht 
zum Jahresabschluss 2020 des SSV 199 des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis 
und macht sich diesen zu eigen. 
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2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zeitnah auszuräumen. 
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

37 0 0 

 
 
Anlage 1 Prüfbericht Rechnungsprüfungsamt SSV 199 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 2 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes SSV 199 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 3 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses SSV 199 JA 2020 

öffentlich 
 
 
 
 

8.30 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches 
Sondervermögen „199 - Schönwalde ll - SOS“ BV-V/08/0281 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt einzeln über die Punkte des Beschlussvorschlages 
abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung zu den Punkten 1 und 2 hat Frau Schmidt ihre Stimme nicht 
abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt  
1. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss des Städtebaulichen 
Sondervermögens "199 - Schönwalde ll - SOS“ für das Haushaltsjahr 2020 festzustellen,  
2. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V dem Oberbürgermeister die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2020 zu erteilen. 
 
Ergebnis: 
 
 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Punkt 1 38 0 0 

Punkt 2 32 6 0 

 
 
Anlage 1 Jahresabschluss 2020 SSV 199 öffentlich 
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8.31 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses 
2020 des Städtebaulichen Sondervermögens SUB – 
Schönwalde II (SSV 198) 

BV-P-ö/08/0211-01 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung hat Frau Schmidt ihre Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses des 
Städtebaulichen Sondervermögens 198 (SSV 198) Stadtumbau Ost – Schönwalde II für das 
Haushaltsjahr 2020 vor. 
 

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den Prüfbericht 
zum Jahresabschluss 2020 des SSV 198 des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis 
und macht sich diesen zu eigen. 
 
2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zeitnah auszuräumen. 
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

38 0 0 

 
 
Anlage 1 Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes SSV 198 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 2 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes SSV 198 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 3 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses SSV 198 JA 2020 

öffentlich 
 
 
 
 

8.32 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches 
Sondervermögen „198 – Schönwalde ll - SUB" BV-V/08/0282 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt einzeln über die Punkte des Beschlussvorschlages 
abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung zu Punkt 1 hat Frau Schmidt ihre Stimme nicht abgegeben.  
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Bei der Abstimmung zu Punkt 2 haben Herr Weber und Frau Schmidt ihre Stimme nicht 
abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt  
1. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss des Städtebaulichen 
Sondervermögens "198 - Schönwalde ll - SUB“ für das Haushaltsjahr 2020 festzustellen,  
2. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V dem Oberbürgermeister die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2020 zu erteilen. 
 
Ergebnis: 
 
 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Punkt 1 38 0 0 

Punkt 2 32 5 0 

 
 
Anlage 1 Jahresabschluss 2020 SSV 198 öffentlich 

 
 
 
 

8.33 Prüfbericht und Prüfvermerk des Jahresabschlusses  
2020 des Städtebaulichen Sondervermögens Stadtumbau 
Ost – Ostseeviertel Parkseite (SSV 194) 

BV-P-ö/08/0210-01 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung hat Frau Schmidt ihre Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss legt der Bürgerschaft den abschließenden Prüfvermerk 
als Grundlage für die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses des 
Städtebaulichen Sondervermögens 194 (SSV 194) Stadtumbau Ost – Ostseeviertel 
Parkseite für das Haushaltsjahr 2020 vor. 
 

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt den Prüfbericht 
zum Jahresabschluss 2020 des SSV 194 des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis 
und macht sich diesen zu eigen. 
2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zeitnah auszuräumen. 
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

38 0 0 
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Anlage 1 Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes SSV 194 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 2 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes SSV 194 JA 2020 öffentlich 

 
 
Anlage 3 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses SSV 194 JA 2020 

öffentlich 
 
 
 
 

8.34 Jahresabschluss 2020 - Städtebauliches 
Sondervermögen „194 – Ostseeviertel/Parkseite – SUB“ BV-V/08/0283 

 
behandelt unter TOP 8.21 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt einzeln über die Punkte des Beschlussvorschlages 
abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung zu Punkt 1 haben Herr Liedtke, Herr Gabel und Frau Schmidt ihre 
Stimme nicht abgegeben.  
Bei der Abstimmung zu Punkt 2 hat Frau Schmidt ihre Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt  
1. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss des Städtebaulichen 
Sondervermögens „194 – Ostseeviertel/Parkseite – SUB“ für das Haushaltsjahr 2020 
festzustellen,  
2. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V dem Oberbürgermeister die Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2020 zu erteilen. 
 
Ergebnis: 
 
 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Punkt 1 36 0 0 

Punkt 2 32 6 0 

 
 
Anlage 1 Jahresabschluss 2020 SSV 194 öffentlich 

 
 
 
 

8.35 Prüfauftrag zur besseren Nutzung bestehender Gebäude 
und Flächen sowie für Neubauvorhaben im 
Wohnungsbau 

BV-P-ö/08/0186-02 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
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Herr Hochschild bringt die Beschlussvorlage ein.  
 
Herr Dr. Valentin verlässt die Sitzung. 
 
Herr von Malottki  
. berichtet, dass sich die AG „Bezahlbarer Wohnraum“ mit dieser Thematik beschäftigt habe.  
. befürchtet, dass durch diesen Beschluss zusätzlicher Mehraufwand für die Verwaltung 
entstehe, obwohl sie bereits an dem Thema arbeite.  
. fragt die Verwaltung, nach dem aktuellen Stand und den finanziellen Auswirkungen.  
 
Herr Lerm 
. bestätigt, dass die Verwaltung an dieser Thematik bereits arbeite und eine entsprechende 
Beschlussvorlage vorbereite. Der Bürgerschaft werden die Leitlinien für die gemeindliche 
Siedlungspolitik im nächsten Gremienlauf zur Entscheidung vorgelegt. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung hat Herr Reuken seine Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beauftragt den 
Oberbürgermeister, 
 

1. bis spätestens zur Sitzung der Bürgerschaft im September 2026 darzustellen, wie die 
neuen rechtlichen Möglichkeiten des Baugesetzbuches, insbesondere nach § 246e 
BauGB, im Stadtgebiet Greifswald angewendet werden können, einschließlich des 
Verfahrens zur gemeindlichen Zustimmung; 
 

2. innerhalb dieses Zeitraums zu prüfen, wie durch Neubauvorhaben sowie durch eine 
bessere Nutzung bestehender Gebäude und bereits genutzter oder brachliegender 
Flächen zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann, insbesondere durch 
Aufstockungen, Erweiterungen und Umnutzungen; 
 

3. ebenfalls innerhalb dieses Zeitraums zu prüfen, welche Planungs- und 
Genehmigungsverfahren sowie kommunalen Regelungen und Verwaltungsabläufe 
vereinfacht oder angepasst werden können, um Wohnungsbauvorhaben insgesamt 
zu beschleunigen. 
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

19 17 1 

 
 
 
 

8.36 Schutz der Trinkwasserversorgung BV-P-ö/08/0198 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Liedtke bringt die Beschlussvorlage ein.  
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Herr Herbst 
. sieht, insbesondere nach der Debatte im Fachausschuss, keine Notwendigkeit mehr für 
diese Beschlussvorlage. Das Ergebnis der Diskussion im Ausschuss sei gewesen, dass 
niemand vorhabe, in Trinkwasserschutzgebieten zu bohren.  
Die Beschlussvorlage suggeriere ein Problem, welches nicht vorhanden sei, weshalb die 
Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke der Beschlussvorlage nicht zustimmen werde.  
 
Herr Liedtke 
. weist darauf hin, dass im Ausschuss lediglich die Aussage eines Unternehmens gehört 
worden sei. Allerdings könnten auch andere Bohrungen in diesem Gebiet vornehmen.  
 
Herr König 
. widerspricht Herrn Liedtke und teilt mit, dass die Erkundungsrechte lediglich für das eine 
Unternehmen erteilt worden seien.  
. bestätigt, dass der Unternehmer im Ausschuss öffentlich bekundet habe, dass keine 
Bohrungen vorgesehen seien.  
. sieht die Beschlussvorlage jedoch als unschädlich an.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt: 
 
1. Die Bürgerschaft bekräftigt den Vorrang des Trinkwasserschutzes in den 
Wasserschutzgebieten und Trinkwassereinzugsbereichen der Hansestadt Greifswald. 
 
2. Vor dem Hintergrund des ausgewiesenen Aufsuchungsfeldes „Gryps“ setzt sich die 
Bürgerschaft dafür ein, dass Bohrungen und Fördermaßnahmen innerhalb von 
Wasserschutzgebieten sowie in unmittelbarer Nähe zu Trinkwassergewinnungsanlagen 
ausgeschlossen werden. 
 
3. Der Oberbürgermeister wird gebeten, den Dialog mit der Landesregierung, dem Bergamt 
Stralsund und den Stadtwerken fortzuführen, um Standorte außerhalb sensibler 
Schutzbereiche zu priorisieren. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

25 10 3 

 
 
 
 

8.37 Mehr Handlungsfreiheit für Kommunen bei 
Alkoholverbotszonen BV-P-ö/08/0200-01 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Heil bringt die Beschlussvorlage ein.  
 
Herr Burmeister 
. berichtet, dass er die Gelegenheit gehabt habe, mit dem Minister für Inneres und Bau des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern zu sprechen. Dieser habe sich gegenüber dieser 
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Thematik sehr offen gezeigt. 
. bittet um Unterstützung der Beschlussvorlage.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr von Malottki und Herr Liedtke ihre Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft beauftragt, ausgehend vom negativen Prüfergebnis aus IV/08/0029 zur 
möglichen Einrichtung von Alkoholverbotszonen in Greifswald, den Oberbürgermeister, in 
geeigneter Weise an die Landesregierung sowie den Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
heranzutreten und um dahingehende Änderungen im Sinne der kommunalen 
Handlungsfreiheit zu bitten. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

25 8 3 

 
 
 
 

8.38 Maßnahmenkonzept gegen illegale Graffiti und 
Beschmierungen BV-P-ö/08/0213 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Winter bringt die Beschlussvorlage ein.  
 
Der Oberbürgermeister  
. berichtet, dass die Stadtverwaltung seit einigen Wochen an einem Konzept arbeite, wie die 
Bekämpfung der illegalen Graffiti vorangetrieben werden könne. Dieses solle der 
Bürgerschaft im Zuge der Haushaltsdebatte vorgelegt werden.  
. macht auf die finanziellen Ausgaben in diesem Zusammenhang aufmerksam.  
. hält zwei Schwerpunkte im Konzept für sinnvoll:  

1. möglichst rasche Entfernung der Graffiti 
2. ausreichendes Angebot an legalen Graffiti-Flächen. 

. sieht die Berichterstattung als nicht zielführend an, da diese zunehmend personelle 
Ressourcen binde.  
 
Frau Görs 
. spricht sich gegen die Beschlussvorlage aus. Verbote und Strafen führen nicht zu einem 
Rückgang illegaler Graffiti.  
. befürwortet legale Graffiti-Flächen. 
Die für diese Beschlussvorlage geplanten Ausgaben könnten weitaus sinnvoller in andere 
Projekte investiert werden, die das Gemeinwohl direkt fördern.  
Die Bürgerschaft sollte die betroffenen Eigentümer und Eigentümerinnen in die Lage 
versetzen, selbst Verantwortung für ihre Flächen zu übernehmen.  
. bittet die Verwaltung, die Fassade des Jugendzentrums klex zu reinigen.  
. regt an, gemeinsam Lösungen zu finden, die das Gemeinwohl stärken und die Kreativität 
fördern, anstatt den Druck auf Künstlerinnen und Künstler sowie die Stadtgesellschaft zu 
erhöhen.  
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Herr Heil 
. geht auf den Redebeitrag von Frau Görs ein und sieht hier keine Argumente, die gegen die 
Beschlussvorlage sprechen. Beispielsweise stehe die Schaffung neuer legaler Graffiti-
Flächen der Umsetzung der Beschlussvorlage nicht entgegen.  
 
Herr Winter 
. verdeutlicht, dass es nicht um die legalen Kunstwerke gehe, sondern lediglich um die 
illegalen Schmierereien.  
. stellt klar, dass von den Hausbesitzenden nicht erwartet werden könne, dass sie die Graffiti 
selbst beseitigen.  
 
Herr Herbst 
. befürchtet, dass diese Beschlussvorlage nicht zielführend sei.  
. merkt an, dass Kinder und Jugendliche Entfaltungsmöglichkeiten benötigen.  
. plädiert dafür, dies in der nächsten Haushaltsplanung zu berücksichtigen.  
 
Herr Barsch 
. kritisiert, dass durch diese Beschlussvorlage der Verwaltungsaufwand enorm erhöht werde 
und Bürokratie auf- anstatt abgebaut werde.  
 
Herr Heil 
. sieht es kritisch, dass durch legale Graffiti-Flächen die Problematik behoben werden könne. 
Die Personen, die illegale Graffiti vornehmen, agieren aus anderen Motiven.  
Das bedeute nicht, dass keine weiteren Flächen geschaffen werden sollten.  
 
Herr Winter 
. sagt, dass sich die Kunstschaffenden an legalen Flächen entfalten könnten. Es gehe 
lediglich um eine saubere Stadt.  
. zeigt anhand von Bildern, um welche Graffiti es der Fraktion gehe.  
. beantragt namentliche Abstimmung. 
 
Herr Burmeister 
. findet, dass diese Beschlussvorlage unschädlich sei, da die Verwaltung bereits an einem 
Konzept arbeite.  
. ordnet die illegalen Graffiti drei Gruppen zu, die jedoch nicht durch die Bereitstellung von 
legalen Graffitiflächen reduziert oder gestoppt werden könnten.  
. berichtet, dass die Graffiti beispielsweise an Schulen bereits gemeldet und damit erfasst 
werden. Daher sollte sich dieser Arbeitsaufwand für die Verwaltung in Grenzen halten.  
. ist der Meinung, dass an Stellen, an denen Graffiti bereits beseitigt wurden, wenig neue 
nachkämen.  
. macht darauf aufmerksam, dass sich die Berichterstattung lediglich auf das städtische 
Eigentum beziehe.  
 
Herr König 
. stellt den Geschäftsordnungsantrag, die Punkte des Beschlussvorschlages einzeln 
abzustimmen.  
 
Es gibt eine formale Gegenrede.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über den Geschäftsordnungsantrag auf 
Einzelabstimmung abstimmen:  
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

14 22 2 
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Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage namentlich abstimmen. 
 
Mitglied der 
Bürgerschaft  

Fraktion  Abstimmung 

Herr Shady Al-Khouri Bürgerschaftsfraktion Christlich 
Demokratische Konservative 

Ja 

Herr Johannes Barsch Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke  Nein 
Her Yannick Elias Bauer Fraktion "Gemeinsam für Greifswald" Ja 
Herr Ulf Burmeister  Fraktion "Gemeinsam für Greifswald"  Ja 
Frau Camille Damm  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  Nein 
Herr Bernd Fleischmann  AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft Ja 
Frau Yvonne Görs  Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Nein 
Frau Dr. Anke 
Hahnenkamp 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Nein 

Herr Torsten Heil  CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald Ja 
Herr Hennis Herbst Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Nein 
Herr Tobias Herkules CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald  Ja 
Herr Axel Hochschild  Bürgerschaftsfraktion Christlich 

Demokratische Konservative 
Ja 

Frau Katharina Horn  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Nein 
Frau Anja Hübner  Fraktion Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI Nein 
Herr Dr. Andreas Kerath  Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Nein 
Herr Jörg König Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Nein 
Herr Nikolaus Kramer  AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft Ja 
Herr Jörg-Uwe Krüger  AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft Ja 
Frau Franziska Leesch  Bürgerschaftsfraktion Christlich 

Demokratische Konservative 
Ja 

Herr Jürgen Liedtke  Bürgerschaftsfraktion Christlich 
Demokratische Konservative 

Ja 

Herr Dr. Thomas Meyer  Fraktion "Gemeinsam für Greifswald"  Ja 
Herr Marian Moscinski Fraktion "Gemeinsam für Greifswald"  Ja 
Herr Prof. Dr. Markus 
Münzenberg  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Nein 

Herr Gerd-Martin 
Rappen  

CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald Ja 

Herr Stephan Reuken  AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft Ja 
Frau Susanne Schmidt Einzelmitglied Ja 
Frau Lea Alexandra 
Siewert 

Fraktion Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI Nein 

Frau Sophie Tieding  Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Nein 
Frau Prof. Dr. Madeleine 
Tolani  

CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald Ja 

Herr Erik von Malottki Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Nein 
Herr Dr. Felix von 
Podewils 

CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald Ja 

Herr Luis Weber AfD-Fraktion in der Greifswalder Bürgerschaft  Ja 
Herr Andreas Winter Bürgerschaftsfraktion Christlich 

Demokratische Konservative 
Ja 

Frau Kira Wisnewski  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Nein 
Frau Dr. Monique Wölk  Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke Nein 
Frau Grit Wuschek  Bürgerschaftsfraktion Christlich 

Demokratische Konservative 
Ja 

Herr Ingo Ziola Bürgerschaftsfraktion Christlich 
Demokratische Konservative 

Ja 
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Bei der Abstimmung hat Herr Gabel seine Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis spätestens 21.09.2026 ein integriertes Konzept 
zur Prävention, Erfassung, Verfolgung und Beseitigung illegaler Graffiti und Beschmierungen 
vorzulegen und schrittweise umzusetzen. 
 
Das Konzept soll insbesondere folgende Punkte umfassen: 
 
1. Erfassung und Verfolgung  

Systematische Erfassung illegaler Graffiti und Beschmierungen an städtischem Eigentum 
sowie konsequente Verfolgung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten. 
 

2. Jährliche Berichterstattung 
 
Öffentliche Übersicht über: 
o Anzahl der festgestellten Fälle, 
o Anteil politisch motivierter Sachbeschädigungen, 
o räumliche Schwerpunkte, 
o erstattete Anzeigen sowie deren Ergebnisse, soweit bekannt. 

 
3. Kostenübersicht 

 
Jährliche Darstellung der Aufwendungen für Graffiti-Beseitigung im Haushalt. 
 

4. Zeitnahe Entfernung 
 
Priorisierte und kurzfristige Beseitigung, insbesondere in der Innenstadt sowie an Kultur- 
und Tourismusstandorten, Schulen, Sporthallen und Kindertagesstätten. Ziel ist eine 
Entfernung innerhalb von maximal fünf Werktagen nach Kenntniserlangung, soweit dies 
organisatorisch und wirtschaftlich vertretbar ist. 
 

5. Prävention 
 
Prüfung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen an besonders betroffenen oder 
sensiblen Standorten, insbesondere: 
o Anti-Graffiti-Beschichtungen, 
o bauliche oder gestalterische Prävention, 
o verstärkte Kontrollen, 
o technische Maßnahmen nach Einzelfallprüfung und unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben. 
 

6. Unterstützung privater Eigentümer 
 
Erarbeitung einer Förderrichtlinie für besonders sensible oder touristisch relevante 
Bereiche: 
o Zuschuss von 25 %, in begründeten Fällen bis zu 50 % der nachgewiesenen Kosten, 
o maximale Förderhöhe: 1.000 € je Maßnahme, 
o Auszahlung nach Vorlage der Rechnung und Nachweis der ordnungsgemäßen 

Beseitigung sowie erfolgter Anzeige. 
 

7. Weiterentwicklung Klarschiff.HGW 
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Konzept zur Verbesserung der Meldefunktionen, zur Priorisierung der Bearbeitung und 
zur transparenten Rückmeldung über den Bearbeitungsstand. 

 
Das Konzept soll Aussagen zu rechtlicher Machbarkeit, Datenschutz, Personal- und 
Finanzbedarf sowie zu Erfahrungen anderer Kommunen enthalten. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

22 15 0 

 
 
 
 

8.39 Verbesserung der Schulwegsicherung im Bereich 
Friedrichshagen BV-P-ö/08/0215-01 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Al-Khouri  
. bringt die Beschlussvorlage ein.  
. informiert, dass die Bürgerschaftsfraktion Christlich Demokratische Konservative den 
Änderungsantrag „Änderungsantrag zu: Verbesserung der Schulwegsicherung im Bereich 
Friedrichshagen 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0215“ (BV-P-ö/08/0215-02) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN übernehme.  
 
Herr König bringt den Änderungsantrag „Änderungsantrag zu: Verbesserung der 
Schulwegsicherung im Bereich Friedrichshagen 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0215“ (BV-P-ö/08/0215-02) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ein.  
 
Herr Heil 
. stellt einen Geschäftsordnungsantrag auf Einzelabstimmung der Punkte des 
Beschlussvorschlages.  
 
Es gibt eine formale Gegenrede.  
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

14 22 1 

 
Bei der Abstimmung hat Frau Tieding ihre Stimme nicht abgegeben.  
 
Herr Reuken verlässt die Sitzung. 
 
Herr von Malottki  
. berichtet von der Diskussion im Ausschuss für Bildung, Kultur, Universität, internationale 
Beziehungen und Wissenschaft und befürwortet die Beschlussvorlage.  
 
Herr Heil 
. fragt, auf welche Geschwindigkeit die Höchstgeschwindigkeit reduziert werden solle.  
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Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die geänderte Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nimmt die Ergebnisse der 
Verwaltung zum Prüfauftrag „Verbesserung der Schulwegsicherung im Bereich 
Friedrichshagen“ (BV-P-ö/08/0164) zur Kenntnis. 
 
Die Bürgerschaft beschließt: 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Errichtung jeweils einer solarbetriebenen 

Beleuchtung an den Bushaltestellen im Bereich Friedrichshäger Straße / L 26 
umzusetzen, vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel. 

2. Die hierfür notwendigen Mittel in Höhe von ca. 15.000 € sind in den städtischen Haushalt 
einzustellen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob ergänzend Fahrradabstellbügel im Bereich 
der Bushaltestellen errichtet werden können. 

4. Die Verwaltung wird gebeten, die Verkehrssituation weiterhin zu beobachten und bei 
veränderten Rahmenbedingungen erneut zu berichten. 

5. 1Die Verwaltung wird beauftragt, die Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
zu beantragen und umzusetzen. 

 
1 vom Einbringer übernommener Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

36 0 1 

 
 
 
 

8.39.1 Änderungsantrag zu: Verbesserung der 
Schulwegsicherung im Bereich Friedrichshagen 
Antrag zur Vorlage BV-P-ö/08/0215 

BV-P-ö/08/0215-02 

 
behandelt unter TOP 8.39 
 
Beschluss: 
 
Die Beschlussvorlage wird um den nachfolgenden Punkt ergänzt. 
 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, die Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu 
beantragen und umzusetzen. 
 
Ergebnis: 
 
vom Einbringer übernommen 
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8.40 Verzicht auf Haushaltsvorbehalt bei 
Leistungsvereinbarungen BV-P-ö/08/0216-03 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Dr. Kerath  
. bringt die Beschlussvorlage ein.  
. geht auf die Stellungnahme der Verwaltung ein und teilt mit, dass der 
Formulierungsvorschlag der Verwaltung in dieser neuen Version der Fraktionsvorlage 
aufgegriffen worden sei.  
 
Herr Al-Khouri 
. sagt, dass er der Beschlussvorlage nach der zeitlichen Begrenzung auf zwei Jahre nun 
zustimmen könne.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beauftragt den 
Oberbürgermeister unter Fortführung der Beschlüsse B972-48/98 vom 17.11.1998 und 
B652-43/03 vom 15.12.2003, mit den freien Trägern alle bestehenden 
Leistungsvereinbarungen in diesem Kalenderjahr neu abzuschließen, dabei auf den 
Haushaltsvorbehalt zu verzichten und die Dauer der Vereinbarung auf zwei Jahre zu 
begrenzen. Bei neu abzuschließenden Leistungsvereinbarungen, deren Laufzeit mehr als 
zwei Jahre betragen soll, ist der Haushaltsvorbehalt aufzunehmen; Leistungsvereinbarungen 
mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren sind ohne Haushaltsvorbehalt abzuschließen. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

28 8 1 

 
 
 
 

8.40.1 Stellungnahme der Verwaltung vom 17.04.2026 - Verzicht 
auf Haushaltsvorbehalt bei Leistungsvereinbarungen 
(BV-P-ö/08/0216-01) 

BV-P-ö/08/0216-02 

 
behandelt unter TOP 8.40 
 
Ergebnis: 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 

8.41 KuS-Angebot für Eltern im Wechselmodell erweitern BV-P-ö/08/0217-02 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
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Herr Dr. Kerath  
. bringt die Beschlussvorlage ein.  
. sieht keine finanziellen Auswirkungen bei dieser Beschlussvorlage, da das Geld in der 
Summe gleichbleibe, lediglich anders verteilt werde.  
. hält die Stellungnahme der Verwaltung für unverständlich.  
 
Der Oberbürgermeister  
. erinnert an den Grund der Einführung des Kultur- und Sozialpasses. Finanziell 
schwächeren Menschen sollte eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht 
werden. Es seien Gruppen definiert worden, bei denen ein Großteil diese Unterstützung 
benötige. Das Wechselmodell sei damals vermutlich ausgeschlossen worden, da 
wahrscheinlich davon ausgegangen worden sei, dass die finanzielle Lage der 
getrenntlebenden Eltern nicht deutlich schlechter sei.  
. geht auf die finanziellen Auswirkungen ein und sagt, dass die 60 TEUR aufgrund von 
Erfahrungswerten zustande kämen. Sofern der Berechtigtenkreis erweitert werde, könne es 
sein, dass die finanziellen Mittel schneller aufgebraucht seien.  
 
Herr König 
. sagt, dass diese Thematik auch innerhalb der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
diskutiert worden sei. Die Fraktion sei zu der Ansicht gekommen, dass Eltern im 
Wechselmodell finanziell nicht schlechter gestellt seien, als zusammenlebende Eltern.  
. spricht sich gegen die Beschlussvorlage aus. Der Kultur- und Sozialpass sollte nicht 
zunehmend ausgeweitet werden.  
 
Herr Winter 
. befürwortet die Beschlussvorlage. Eltern im Wechselmodell seien nicht automatisch 
wohlhabender.  
 
Herr König 
. erwidert, dass es noch andere Tatbestände gebe, weshalb man das KuS-Angebot in 
Anspruch nehmen könne. Bei einer finanziell schlechten Lage bestehe über diesen Weg der 
Anspruch auf Unterstützung.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt in § 2 der Satzung 
für den Kultur- und Sozialpass der Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgenden Satz 
zu streichen: 
 
“Im Fall des sogenannten Wechselmodells, bei dem das Kind zu gleichen zeitlichen Anteilen 
bei beiden Eltern lebt, ist keiner der Elternteile alleinerziehend.”  
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

25 9 3 

 
 
 
 

8.41.1 Stellungnahme der Verwaltung vom 16.04.2026 - KuS-
Angebot für Eltern im Wechselmodell erweitern (BV-P-

BV-P-ö/08/0217-01 



 
 

 

Sitzung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 27.04.2026  
Seite: 56/62 

 

ö/08/0217) 
 
behandelt unter TOP 8.41 
 
Ergebnis: 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 

8.42 Unterstützung des Tierschutzbundes für Bau eines 
neuen Katzenheims BV-P-ö/08/0218-01 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Barsch bringt die Beschlussvorlage ein.  
 
Herr Rappen 
. hält das Anliegen für nachvollziehbar. Jedoch stehe die finanziell angedachte Summe in 
keiner annehmbaren Relation zu diesem Thema und sie passe auch nicht zu den noch 
vielen ausstehenden Aufgaben in dieser Stadt.  
Punkt 2 könne die CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald durchaus zustimmen.  
. stellt daher den Geschäftsordnungsantrag auf die Einzelabstimmung der Punkte des 
Beschlussvorschlages.  
 
Es gibt keine Gegenrede. 
 
Herr Herbst 
. berichtet von seinem Besuch des derzeitigen Standortes.  
. weist darauf hin, dass der Oberbürgermeister zunächst Gespräche führen und einen 
Finanzierungsvorschlag unterbreiten solle, den die Bürgerschaft in der nächsten 
Haushaltsdiskussion erst beschließen müsse.  
. bittet um Zustimmung.  
 
Herr Barsch 
. ergänzt, dass es sich bei den geplanten 150 TEUR, um das angenommene Delta handele.  
Jeder Euro helfe bei dem Projekt. Zunächst gehe es um das Signal an den Verein.  
. informiert, dass die Fraktion Alternative Liste*Tierschutz*PARTEI die Beschlussvorlage 
miteinbringe.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt einzeln über die Punkte der Beschlussvorlage 
abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung zu den Punkten 2 und 3 hat Herr Fleischmann seine Stimme nicht 
abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald möge beschließen: 
 
1. Die Bürgerschaft spricht sich dem Grunde nach für eine finanzielle Unterstützung des 

Tierschutzbund Greifswald und Umgebung e.V. bei der Erbringung des Eigenanteils für 
den geplanten Neubau des Vereinshauses „Mauzhaus“ in Greifswald aus. 

2. Der Oberbürgermeister wird gebeten mit dem Tierschutzbund Greifswald und Umgebung 
e.V. in Gespräche einzutreten, um zu prüfen, in welcher Höhe eine solche finanzielle 
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Unterstützung möglich ist. 
3. Der Oberbürgermeister wird gebeten, die angestrebte finanzielle Unterstützung im 

Rahmen der Haushaltsplanungen für den Doppelhaushalt 2027/2028 auf Grundlage der 
geführten Gespräche und der erfolgten Prüfung in den Haushaltsentwurf 2027/2028 
aufzunehmen. 

 
Ergebnis: 
 
 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Punkt 1 18 14 5 

Punkt 2 27 9 0 

Punkt 3 16 14 6 

 
 
Anlage 1 Portfolio_Neubau_Mauzhaus öffentlich 

 
 
 
 

8.43 Änderung der Hauptsatzung (§ 7 Abs. 2) BV-P-ö/08/0220-01 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft  
. ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
. weist auf eine Stellungnahme des Ministeriums für Inneres und Bau Mecklenburg-
Vorpommern hin.  
. stellt klar, dass die Ansicht des Ministeriums nicht der Ansicht des Präsidiums entspreche, 
sie jedoch akzeptiert werde.  
 
Herr Al-Khouri bringt die Beschlussvorlage ein.  
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt folgende Änderung 
der Hauptsatzung: 
§ 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert: Der bisherige letzte Satz „Vertretungen von Mitgliedern 
der Bürgerschaft können nur durch andere Mitglieder der Bürgerschaft erfolgen." wird 
gestrichen. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

25 9 3 
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8.44 Prüfauftrag zu einem Entlastungspaket für die 
Greifswalder Wirtschaft BV-P-ö/08/0221-03 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
 
Herr Heil bringt die Beschlussvorlage ein.  
 
Herr Herbst 
. ist der Meinung, dass die notwendigen Entlastungen für eine Breite an Unternehmen nicht 
durch solche kurzfristigen Beschlussvorlagen erreicht werden könnten. Dies müsse durch die 
Bundesregierung veranlasst werden.  
 
Herr König 
. sieht es kritisch, dass durch diese Beschlussvorlage teilweise auch die Unternehmenden 
anderer Kommunen betroffen seien.  
Die Bürgerschaft sei für die Greifswalder Wirtschaft zuständig. Bei der Erlassung der 
Marktgebühren für Handelnde aus anderen Orten verliere die Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald Einnahmen und erhalte im Gegenzug keinen Nutzen.  
. meint, dass durch diese Beschlussvorlage das eigentliche Problem nicht gelöst werden 
könne.  
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr Al-Khouri, Herr Moscinski und Frau Schmidt ihre Stimme 
nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, folgende Maßnahmen zur Entlastung 
der Greifswalder Wirtschaft zu prüfen und anschließend Vorschläge zu einer rechtssicheren 
Umsetzung der jeweiligen Maßnahme vorzulegen: 
 
1. Die Erhebung der Gebühren für das Ausstellen von Handwerkerparkkarten auszusetzen 
beziehungsweise auf den rechtlich möglichen Mindestbetrag gemäß GebOSt abzusenken.  
 
2. Die Nichterhebung der Vergnügungssteuer aus der „Satzung der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für Veranstaltungen“. 
 
3. Die Gebühren gemäß § 4 der „Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald“ und Nr. 4.2 der 
Anlage zur Gebührensatzung zu erlassen. 
 
4. Die Ausstellung der „Pendler-Park-Card“ der Greifswalder 
Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH (GPG) schnellstmöglich wieder zu ermöglichen 
und sowohl für neuausgestellte wie bisher ausgestellte Pendler-Park-Cards den maximalen 
Abbuchungsbetrag auf täglich 1,00€ zu begrenzen. 
 
5. Die Aussetzung der Gebühren für die Wochenmärkte auf dem Historischen Marktplatz und 
am Möwencenter. 
 
Die beschriebenen Maßnahmen sollen zunächst Anwendung bis zum Ende des Jahres 2026 
finden. Der Oberbürgermeister wird zudem gebeten, weitere Vorschläge zur konkreten 
Entlastung der Greifswalder Wirtschaft von finanziellen und bürokratischen Belastungen 
vorzulegen. 
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Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

7 24 3 

 
 
 
 

8.44.1 Stellungnahme der Verwaltung vom 22.04.2026 - 
Entlastungspaket für die Greifswalder Wirtschaft (BV-P-
ö/08/0221) 

BV-P-ö/08/0221-01 

 
behandelt unter TOP 8.44 
 
Ergebnis: 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 

8.45 Teilnahme am Projektaufruf 2026 für das 
Bundesprogramm "Anpassung urbaner und ländlicher 
Räume an den Klimawandel" für das Vorhaben 
"Umgestaltung des Rosengartens" 

BV-V/08/0294 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Bei der Abstimmung haben Herr Moscinski und Frau Schmidt ihre Stimme nicht abgegeben.  
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Teilnahme am 
Projektaufruf 2026 für das Bundesprogramm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an 
den Klimawandel“ für das Vorhaben „Umgestaltung des Rosengartens“. 
 
Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

34 1 0 

 
 
 
 

8.46 Überplanmäßige Auszahlung für Carport/Überdachung 
der Geräte der Berufsfeuerwehr BV-V/08/0292 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf.  
Es gibt keine Wortmeldungen. 



 
 

 

Sitzung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 27.04.2026  
Seite: 60/62 

 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft lässt über die Beschlussvorlage abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt: 

1. die dem Hauptausschuss gem. § 22 Abs. 2 S. 1 Kommunalverfassung M-V per 
Hauptsatzung übertragenen Aufgabe zur Entscheidung über überplanmäßige 
Auszahlungen ab einer Höhe von 100.000 € für diesen Einzelfall gem. § 22 Abs. 2 S. 
3 an sich zu ziehen und 

2. die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 100.000 € für die Errichtung der 
Carportanlage für Geräte der Berufsfeuerwehr. 
 

Ergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

36 0 1 

 
 
 
 

9 Vorschläge, Anregungen und Fragen der Mitglieder der 
Bürgerschaft 

 

 
Die Präsidentin der Bürgerschaft ruft den Tagesordnungspunkt auf. 
 
Herr Al-Khouri 
. berichtet, dass sich Anwohnende aus der Feldstraße an ihn gewandt hätten, weil sie aus 
den Medien erfahren hätten, dass gegebenenfalls ihre Zufahrtsstraße gesperrt werden solle 
und möglicherweise die Parkplätze nicht mehr zur Verfügung ständen.  
. fragt, ob die Verwaltung derartige Maßnahmen plane und ob eine Information an die 
Bevölkerung vorsehe. 
. erinnert an die nicht funktionsfähigen Sanitäranlagen in der Sporthalle in der Feldstraße.  
 
Herr Lerm 
. sagt, dass die Stadtverwaltung keine Zufahrtsbeschränkungen geplant habe. Über eine 
Pressemitteilung sei informiert worden, dass Parkmöglichkeiten für Eltern, die ihre Kinder zur 
Schule bringen, zur Verfügung gestellt werden sollen. Zudem solle der Radverkehr sicherer 
gemacht werden. Möglicherweise beeinträchtigen die Bauarbeiten auf dem Gelände des 
Landkreises eventuell die Zufahrten. Hierbei handele es sich jedoch nicht um eine städtische 
Baumaßnahme.  
Die Instandsetzung der Sanitäranlagen hänge vermutlich mit der Haushaltssituation 
zusammen. Die finanziellen Mittel seien drastisch gekürzt worden, sodass nicht alle 
vorgenommenen Maßnahmen umgesetzt werden könnten. Eine konkrete Antwort werde 
jedoch noch zu Protokoll gegeben.  
 
Herr von Malottki  
. berichtet von einem Volksbegehren für einen besseren Schlüssel in Kindertagesstätten und 
gegen Entlassungen und Schließungen von Kindertageseinrichtungen. Dieses sei angeblich 
in den städtischen Einrichtungen untersagt worden.  
. bittet darum, die Eltern über das Volksbegehren zu informieren sowie das Thema für die 
nächste Sitzung des Betriebsausschusses „Hanse-Kinder“ vorzusehen.  
 
Der Oberbürgermeister  
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. informiert, dass das Volksbegehren derzeit laufe und medial beworben werde. Der Städte- 
und Gemeindetag M-V habe darauf hingewiesen, dass eine Verbesserung der 
Kinderbetreuung im Kontext sinkender kommunaler Mittel eine Herausforderung darstelle.  
Zudem gebe es eine Stellungnahme des Städte- und Gemeindetages M-V, in der mitgeteilt 
werde, dass die Auslegung der Listen in den Kindertagesstätten nicht zulässig sei, da diese 
parteipolitische Neutralität zu wahren hätten.  
Die Leitung des Eigenbetriebes „Hanse-Kinder“ habe diese Stellungnahme ebenfalls 
erhalten und daraus die entsprechende Konsequenz gezogen. Zusammenfassend gebe es 
kein ausgesprochenes Verbot, aber den aussagekräftigen Hinweis des Städte- und 
Gemeindetages M-V, mit der Thematik sensibel umzugehen.  
. könne sich die vorherige Beratung im Betriebsausschuss über die Auslegung solcher 
Anliegen durchaus vorstellen.  
 
Herr Burmeister 
. erinnert an den Prüfauftrag „Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Kreuzung 
Anklamer Straße und Walther-Rathenau-Straße sowie an den Unterführungen der 
Bahnstrecke“ (BV-P-ö/07/0321-01) der Fraktion BG/FDP/KfV und kritisiert, dass bisher kein 
Fortschritt erkennbar sei. Durch die Elektro-Fahrräder sei die Gefahr aufgrund deren 
Geschwindigkeit deutlich gestiegen.  
. bittet die Stadtverwaltung, sich dieser Thematik ernsthaft anzunehmen.  
 
Herr Liedtke 
. macht auf die Abrissmaßnahmen des ehemaligen Sky-Marktes auf der Ryckseite im 
Ostseeviertel aufmerksam und fragt, nach dem weiteren Vorhaben für diesen Standort.  
 
Die Anfrage nimmt die Verwaltung mit.  
 
Herr Al-Khouri 
. geht erneut auf die Sporthalle in der Feldstraße ein und sagt, dass die Sportvereine den 
vollständigen Beitrag zahlen, obwohl die Sanitäranlagen nicht nutzbar seien.  
. hält die Sanitäranlagen für äußerst wichtig.  
 
Frau Wuschek hat die Sitzung verlassen. 
 
Herr Lerm 
. wiederholt, dass er die konkrete Antwort nachreichen werde.  
. deutet bereits an, dass auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald noch andere 
Maßnahmen zukommen werden, die sich die Stadt aufgrund des Haushalts nicht mehr 
leisten könne. Die Verwaltung habe damals darauf hingewiesen und es werde vermehrt dazu 
kommen, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, was finanziert werden solle und 
worauf zunächst verzichtet werden müsse.  
Zudem gebe es momentan viele außerplanmäßige Havarien.  
 
Frau Hübner 
. bedankt sich für die Anbringung eines wirksamen Vogelschlagschutzes an der 
Bushaltestelle in der Anklamer Straße.  
. fragt, ob weitere solcher Maßnahmen vorgesehen seien und bittet um einige Informationen 
in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und 
Nachhaltigkeit oder der Bürgerschaft.  
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Die Präsidentin der Bürgerschaft beendet die öffentliche Sitzung der Bürgerschaft um 21:46 
Uhr. 
 
 
 
 
 
Protokollführung 
 

 Präsidentin der Bürgerschaft 

   
 
 
 

Sarah Wiesenberg  Prof. Dr. Madeleine Tolani 
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